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Sehr geehrte Mandantinnen und Mandanten,

der Gesetzgeber mag die Börse nur, wenn Anleger Gewinne machen,

die er besteuern kann. Daher hat er das sogenannte

Verlustverrechnungsverbot geschaffen.

Nachvollziehbar ist noch, dass Verluste aus Kapitalvermögen nicht

mit anderen positiven Einkunftsarten verrechnet werden dürfen.

Immerhin haben die Einkünfte aus Kapitalvermögen auch mit der

Abgeltungsteuer einen besonderen Steuertarif.

Wesentlich weniger nachvollziehbar ist jedoch, warum Verluste aus

Aktienveräußerungen nicht mit anderen Einkünften aus

Kapitalvermögen verrechnet werden dürfen. Immerhin unterliegen

beide dem gleichen Tarif und gehören zur gleichen Einkunftsart.

Begründet hat der Gesetzgeber dieses Verlustverrechnungsverbot

damit, dass er die öffentlichen Haushalte schützen muss, wenn

aufgrund von Kursstürzen an der Börse mit Steuermindereinnahmen

zu rechnen ist.

Für vollkommenen Blödsinn scheint der VIII. Senat des

Bundesfinanzhofs diese Begründung zu halten. Mit Beschluss vom

17.11.2020 (Az: VIII R 12/2 18) leitet er nämlich ein

Normenkontrollverfahren beim Bundesverfassungsgericht ein, da er

die Regelung für verfassungswidrig hält. Betroffene Steuerpflichtige

sollten daher die Verlustverrechnung begehren und auf das

Musterverfahren hinweisen.

Damit aber noch nicht genug. Das Einkommensteuergesetz kennt

weitere Verlustverrechnungsverbote, die sogar bei Termingeschäften

oder sonstigen Kapitalforderungen betragsmäßig begrenzt sind.

Auch hier pfeifen die Spatzen entsprechend verfassungsrechtliche

Zweifel von den Dächern. Da die Gesetzesregelung noch zu jung ist,

kann es noch keine Musterverfahren geben. Davon sollte man sich

nicht einschüchtern lassen.

Eine informative Lektüre wünscht Ihnen

Thomas Fromme Steuerberater

der-fromme-steuerberater@t-online.de
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Alle

Steuerzahler

Termine: Steuern und Sozialversicherung

12.08.

■
Umsatzsteuer

■
Lohnsteuer

■
Kirchensteuer zur Lohnsteuer

Die dreitägige Zahlungsschonfrist endet am 13.08. für den Eingang

der Zahlung.

16.08.

■
Gewerbesteuer

■
Grundsteuer

Die dreitägige Zahlungsschonfrist endet am 19.08. für den Eingang

der Zahlung.

Zahlungen per Scheck gelten erst drei Tage nach Eingang des Schecks

bei der Finanzbehörde (Gewerbesteuer und Grundsteuer: bei der

Gemeinde- oder Stadtkasse) als rechtzeitig geleistet. Um

Säumniszuschläge zu vermeiden, muss der Scheck spätestens drei

Tage vor dem Fälligkeitstag vorliegen

Fälligkeit der Sozialversicherungsbeiträge August 2021

Die Beiträge sind in voraussichtlicher Höhe der Beitragsschuld

spätestens am drittletzten Bankenarbeitstag eines Monats fällig. Für

August ergibt sich demnach als Fälligkeitstermin der 27.8.2021.

Hochwasserschäden: Katastrophenerlass in Kraft

gesetzt

Für die steuerlichen Hilfsmaßnahmen können sich Betroffene von der

Hochwasser-Katastrophe mit den Finanzämtern vor Ort in

Verbindung setzen.

Ministerium der Finanzen des Landes Nordrhein-Westfalen,

Pressemitteilung vom 16.07.2021:

Die Auswirkungen des verheerenden Regentiefs "Bernd" haben in

Nordrhein-Westfalen zahlreiche Todesfälle und gesundheitliche

Beeinträchtigungen verursacht. Zudem hat es extreme Schäden an

Gebäuden, an der Infrastruktur, an der Umwelt und am Hab und Gut

der Menschen in Nordrhein-Westfalen angerichtet. Als Reaktion auf

die wirtschaftlichen Folgen dieses Unwetters hat die

Finanzverwaltung Nordrhein-Westfalen den Katastrophenerlass in

Kraft gesetzt.

Von den Auswirkungen des Regentiefs betroffene Bürgerinnen und

Bürger können damit rasch und ohne bürokratische Hürden unter

erleichterten Voraussetzungen steuerliche Hilfsmaßnahmen in

Anspruch nehmen. Damit will die Finanzverwaltung

Nordrhein-Westfalen helfen, die zum Teil erheblichen finanziellen

Belastungen für Menschen in Notlagen zu bewältigen.

"Mit den Maßnahmen aus dem Katastrophenerlass können wir

schnell und unbürokratisch dort helfen, wo Hilfe dringend benötigt

wird. Die unmittelbare Unterstützung für betroffene Bürgerinnen

und Bürger steht für uns an erster Stelle", so Lutz Lienenkämper,

Minister der Finanzen.

Durch den jetzt geltenden Katastrophenerlass ermöglicht die

Finanzverwaltung Nordrhein-Westfalen über 30 steuerliche

Unterstützungsmaßnahmen. Dazu gehören u. a.

Sonderabschreibungsmöglichkeiten für den Wiederaufbau, davon

profitieren Wirtschaft und Privatpersonen. Aufwendungen für die

Wiederbeschaffung von Hausrat und Kleidung und für die

Beseitigung von Schäden an dem eigengenutzten Wohneigentum

können als außergewöhnliche Belastung berücksichtigt werden.

Darüber hinaus gibt es großzügige Möglichkeiten für die

Abzugsfähigkeit von Spenden. Der Katastrophenerlass und die

einzelnen steuerlichen Maßnahmen sind hier abrufbar.

Zusätzlich sind die Finanzämter angehalten, den Bürgerinnen und

Bürgern insbesondere durch die Stundung von Steuern und die

Herabsetzung von Vorauszahlungen entgegenzukommen.

Für die steuerlichen Hilfsmaßnahmen können sich Betroffene von

der Hochwasser-Katastrophe mit den Finanzämtern vor Ort in

Verbindung setzen.

Ministerium der Finanzen Rheinland-Pfalz, Pressemitteilung vom

16.07.2021:

Die Unwetter in den letzten Tagen haben insbesondere im Norden

von Rheinland-Pfalz zu beträchtlichen Schäden geführt. Hilfen für

die Betroffenen sind auch in Form von steuerlichen Entlastungen

möglich, wie Finanzministerin Doris Ahnen am 16.07.2021 in Mainz

mitteilte.
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"Wir lassen die von der Katastrophe betroffenen Bürgerinnen und

Bürger in dieser Ausnahmesituation nicht alleine. Bei vielen

Steuerpflichtigen wird die Beseitigung der Schäden zu erheblichen

finanziellen Belastungen führen. Daher gelten ab sofort

Hilfsmaßnahmen auch im steuerlichen Bereich, um unbillige Härten

zu vermeiden und den Geschädigten entgegenzukommen. Die

Finanzämter werden einzelfallbezogene Entscheidungen im Sinne der

Steuerpflichtigen treffen. So können fällige Steuern gestundet, die

Steuervorauszahlungen auf die Einkommensteuer angepasst sowie

auf Vollstreckungsmaßnahmen verzichtet werden", sagte

Finanzministerin Doris Ahnen. Dadurch werde gewährleistet, dass die

besonderen Umstände im Einzelfall berücksichtigt werden.

Steuerliche Erleichterungen gibt es auch für Spenden und

Spendenaktionen, so genügt u. a. als Nachweis für Zuwendungen, die

bis zum 31. Oktober 2021 zur Hilfe in Katastrophenfällen auf ein für

den Katastrophenfall eingerichtetes Sonderkonto eingezahlt werden,

der Bareinzahlungsbeleg oder die Buchungsbestätigung eines

Kreditinstitutes.

Steuererklärung: Abgabefrist verlängert

Der Bundesrat hat der Verlängerung der Abgabefrist für die

Steuererklärung 2020 um drei Monate zugestimmt. Der Bundestag

hatte sie am 21.05.2021 an das Gesetz zur Umsetzung der

EU-Richtlinie ATAD zur Anti-Steuervermeidung angefügt – und damit

inhaltlich eine Anregung des Bundesrates aufgegriffen.

Die dreimonatige Verlängerung für den Veranlagungszeitraum 2020

gilt sowohl für Steuererklärungen, die von Steuerberatern erstellt

werden, als auch für Steuerpflichtige, die ihre Steuererklärungen

selbst anfertigen. Auch die besonderen Abgabefristen für

Steuerpflichtige mit Einkünften aus Land- und Forstwirtschaft

verlängern sich um drei Monate.

Bürger haben nun bis Ende Oktober 2021 Zeit, um ihre Erklärung beim

Finanzamt abzugeben. Sind Angehörige der steuerberatenden Berufe

mit der Erstellung beauftragt, verlängert sich der Termin auf den

31.05.2022. Parallel wird auch die Karenzzeit zur Verschonung von

Verzugszinsen auf Steuerschulden um drei Monate ausgeweitet.

Hintergrund sind die Belastungen in der Corona-Pandemie für Bürger

und Angehörige der steuerberatenden Berufe – letztere hatten bereits

im Februar 2021 einen Aufschub um sechs Monate für den

Veranlagungszeitraum 2019 erhalten.

Bundesrat, PM vom 25.06.2021

Erhöhte Pauschale: 7,5 Millionen Pendler mit

Arbeitsweg von über 20 Kilometern

In der Debatte über steigende Benzinpreise und die CO2-Abgabe

wird immer wieder auf die Entlastung von Vielfahrenden durch die

Pendlerpauschale verwiesen. Das Statistische Bundesamt (Destatis)

hat auf Basis der Daten aus den Steuererklärungen berechnet, wie

viele Pendler für ihren Arbeitsweg zumindest teilweise das Auto

nutzen. Demnach gaben im Jahr 2017 rund 18,4 Millionen Pendler

an, mindestens einen Teil der Strecke zur Arbeit mit dem Auto zu

fahren. Das entsprach einem Anteil von 88 Prozent.

Die Pendlerpauschale sei im Rahmen des Klimaschutzprogramms der

Bundesregierung zum Jahresbeginn 2021 von 30 Cent auf 35 Cent ab

dem 21. Kilometer angehoben worden, um gerade Pendler mit

langen Arbeitswegen zu entlasten, erläutert das Bundesamt. Sie

könne unabhängig vom benutzten Verkehrsmittel geltend gemacht

werden. 2017 hatten laut Destatis 7,5 Millionen Pendler einen

Arbeitsweg von mehr als 20 Kilometern. Nach eigenen Angaben

legten sie dabei eine Strecke von insgesamt rund 27 Milliarden

Kilometern zurück. 13,4 Millionen Pendler hätten den Daten aus den

Steuererklärungen zufolge einen Arbeitsweg von höchstens 20

Kilometern zurückzulegen.

Dabei komme das Auto bei kürzeren Arbeitswegen etwas häufiger

zum Einsatz als bei längeren: Pendelnde mit einem Arbeitsweg bis zu

20 Kilometern hätten zu gut 90 Prozent angegeben, teilweise das

Auto zu nutzen. Bei Pendelnden mit einem Weg zur Arbeit von mehr

als 20 Kilometern seien es 83 Prozent gewesen. Allerdings seien nur

die Fälle erfasst worden, bei denen die Werbungskosten über dem

Arbeitnehmer-Pauschbetrag von 1.000 Euro liegen. Dieser Wert

werde bei kurzen Arbeitswegen, die sich leicht zu Fuß oder mit dem

Rad zurücklegen lassen, häufig nicht erreicht. Übers ganze Jahr

betrachtet, legten die Autopendler laut Destatis im Schnitt eine

Strecke von 3.434 Kilometern zurück, das ergebe eine

Gesamtstrecke von rund 63 Milliarden Kilometern.

Wie das Statistische Bundesamt mitteilt, wurde für die dargestellten

Ergebnisse die Lohn- und Einkommensteuerstatistik 2017

ausgewertet. Diese Statistik sei aufgrund der langen Fristen zur

Steuerveranlagung erst etwa dreieinhalb Jahre nach Ende des

Veranlagungsjahres verfügbar.

Statistisches Bundesamt, PM vom 16.06.2021
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Unternehmer

Übernahmeverlust: Zur Berücksichtigung nach § 4

Absatz 6 Satz 6, 2. Alt. UmwStG

Das Finanzgericht (FG) Schleswig-Holstein hatte sich mit diversen

Fragen im Zusammenhang mit der (Nicht-)Berücksichtigung von

Übernahmeverlusten im Sinne des § 4 Absatz 6 Satz 6, 2. Alt.

Umwandlungssteuergesetz (UmwStG) zu befassen, die bei der

Verschmelzung einer GmbH auf das Einzelunternehmen des Klägers

entstanden waren. Es stellt zunächst klar, dass § 4 Absatz 6 Satz 6, 2.

Alt. UmwStG sich auf sämtliche Anteile beziehe, die an der

Übernahmeergebnisermittlung teilnähmen. Die Norm sei daher

unabhängig davon anwendbar, ob die Anteile an der

Kapitalgesellschaft im Privat- oder im Betriebsvermögen gehalten

würden.

Anschließend legt das FG dar, dass ein Anteilserwerb vor dem

steuerlichen Übertragungsstichtag auch dann vorliege, wenn der

maßgebliche Abtretungsvertrag kalendarisch erst im Zeitraum

zwischen dem steuerlichen Übertragungsstichtag und dem Abschluss

des Verschmelzungsvertrages geschlossen werde. Denn insofern sei §

5 Absatz 1 UmwStG zu beachten, dem zufolge der Gewinn des

übernehmenden Rechtsträgers auch dann so zu ermitteln sei, als

hätte er die Anteile an der übertragenden KapG am steuerlichen

Übertragungsstichtag angeschafft, wenn die Anschaffung tatsächlich

erst nach diesem Stichtag erfolgt sei. Da für die Berechnung der

Fünfjahresfrist die §§ 187 Absatz 1 und 188 Absatz 2 Bürgerliches

Gesetzbuch (BGB) entsprechend gälten, rechne der

Übertragungsstichtag als Endtermin für die Frist mit.

Schließlich werde eine – von den Klägern im Streitfall für erforderlich

gehaltene – einschränkende Auslegung des § 4 Absatz 6 Satz 6, 2. Alt.

UmwStG weder dem Sinn und Zweck der Vorschrift gerecht, noch sei

sie im Hinblick auf Artikel 3 Absatz 1 Grundgesetz

verfassungsrechtlich geboten. Selbst wenn § 4 Absatz 6 Satz 6, 2. Alt.

UmwStG in verschiedenen Bereichen (vgl. die so genannten

Erwerberfälle) überschießende Tendenzen aufweise, sei zu

berücksichtigen, dass solche angesichts der vielgestaltigen denkbaren

Gestaltungen der Lebenssachverhalte, die zur Entstehung eines

Übernahmeergebnisses gemäß § 4 UmwStG führen könnten, wenn

überhaupt, nur durch sehr komplizierte und kaum handhabbare

gesetzliche Regelungen vermieden werden könnten.

Die überschießenden Tendenzen seien daher im

Vereinfachungsinteresse hinzunehmen, zumal der Steuerpflichtige

regelmäßig die Möglichkeit habe, durch Gestaltung des

verwirklichten Lebenssachverhalts eine Wahl zwischen

verschiedenen Belastungsalternativen zu treffen. Der Gesetzgeber

habe daher die Grenzen der ihm eröffneten Typisierungsbefugnis

nicht überschritten.

Nachdem die vom FG zugelassene Revision eingelegt worden ist, ist

das Verfahren unter dem Aktenzeichen III R 37/20 beim

Bundesfinanzhof anhängig.

Finanzgericht Schleswig-Holstein, Urteil vom 28.05.2020, 1 K

148/18, nicht rechtskräftig

Cafeteria: Vorsteuerberichtigung bei Erfolglosigkeit

Entfällt bei einem Gegenstand, den der Unternehmer zunächst

gemischt für steuerpflichtige und steuerfreie Umsätze genutzt hatte,

die Verwendung für die steuerpflichtigen Umsätze, während der

Unternehmer die Verwendung für die steuerfreien Umsätze

fortsetzt, kann dies zu einer Vorsteuerberichtigung nach § 15a

Umsatzsteuergesetz (UStG) führen. Demgegenüber bewirkt der

bloße Leerstand (hier: einer Cafeteria) ohne Verwendungsabsicht

keine Änderung der Verhältnisse.

Die Klägerin ist Organträgerin einer GmbH, die ein Alten- und

Pflegeheim betreibt (umsatzsteuerfreie Tätigkeit). 2003 errichtete

die GmbH in einem Anbau eine Cafeteria, die für Besucher durch

einen Außeneingang und für Heimbewohner durch den Speisesaal

des Pflegeheims zugänglich war.

Die Klägerin ging zunächst davon aus, dass sie die Cafeteria

ausschließlich für steuerpflichtige Umsätze nutze. Demgegenüber

sah es das beklagte Finanzamt als unwahrscheinlich an, dass

überhaupt keine Heimbewohner mit ihren Besuchern die Cafeteria

aufsuchten und nutzten. Daraufhin kam es zu einer tatsächlichen

Verständigung, nach der eine steuerfreie Nutzung der Cafeteria zu

zehn Prozent angenommen wurde. Dies führte zu einer Berichtigung

nach § 15a Umsatzsteuergesetz (UStG) für die Jahre ab 2003.
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Im Anschluss an eine Außenprüfung ging das Finanzamt davon aus,

dass die GmbH in den Jahren 2009 bis 2012 (Streitjahre) in der

Cafeteria keine Warenumsätze mehr ausgeführt habe

(Gewerbeabmeldung im Februar 2013). Dies habe eine weitergehende

Berichtigung nach § 15a UStG zur Folge, da überhaupt keine Nutzung

für Umsätze mit Recht auf Vorsteuerabzug vorliege. Die Klage zum

Finanzgericht (FG) hatte keinen Erfolg.

Der BFH hat das Urteil des FG auf die Revision der Klägerin

aufgehoben und die Sache an das FG zurückverwiesen. Ändern sich

bei einem Wirtschaftsgut, das nicht nur einmalig zur Ausführung von

Umsätzen verwendet wird, innerhalb von fünf Jahren ab dem

Zeitpunkt der erstmaligen Verwendung die für den ursprünglichen

Vorsteuerabzug maßgebenden Verhältnisse, sei gemäß § 15a Absatz 1

UStG für jedes Kalenderjahr der Änderung ein Ausgleich durch eine

Berichtigung des Abzugs der auf die Anschaffungs- oder

Herstellungskosten entfallenden Vorsteuerbeträge vorzunehmen. Bei

Grundstücken einschließlich ihrer wesentlichen Bestandteile, bei

Berechtigungen, für die die Vorschriften des bürgerlichen Rechts über

Grundstücke gelten, und bei Gebäuden auf fremdem Grund und

Boden tritt an die Stelle des Zeitraums von fünf Jahren ein Zeitraum

von zehn Jahren.

Zur Vorsteuerberichtigung habe der EuGH in seinem Urteil Finanzamt

Bad Neuenahr-Ahrweiler entschieden, dass die Artikel 184, 185 und

187 der Mehrwertsteuer-Systemrichtlinie (MwStSystRL) "einer

nationalen Regelung nicht entgegenstehen, nach der ein

Steuerpflichtiger, der das Recht erworben hat, die auf die Errichtung

einer zur Nutzung sowohl für besteuerte als auch für steuerbefreite

Umsätze bestimmten Cafeteria im Anbau eines von ihm

umsatzsteuerfrei betriebenen Alten- und Pflegeheims entfallende

Vorsteuer anteilig abzuziehen, zur Berichtigung des ursprünglichen

Vorsteuerabzugs verpflichtet ist, wenn er jeglichen besteuerten

Umsatz in den Räumlichkeiten dieser Cafeteria eingestellt hat, sofern

er weiterhin steuerbefreite Umsätze in diesen Räumlichkeiten getätigt

und diese somit nunmehr ausschließlich für diese Umsätze genutzt

hat".

Entscheidend sei hierfür, so der BFH, dass "die Räumlichkeiten der

genannten Cafeteria (...) nicht leer stehen, sondern nunmehr

ausschließlich im Rahmen steuerbefreiter Umsätze genutzt werden".

Auf dieser Grundlage komme es darauf an, ob die Räumlichkeiten

der Cafeteria nunmehr "ausschließlich für die Zwecke der

steuerbefreiten Umsätze der Klägerin des Ausgangsverfahrens

verwendet wurden, was jedoch vom vorlegenden Gericht zu

überprüfen ist". Danach sei das Urteil des FG aufzuheben und die

Sache zurückzuverweisen.

Das FG sei davon ausgegangen, dass nur die "steuerpflichtige

Nutzung durch die auswärtigen Besucher weggefallen" sei, während

die Nutzung durch die Heimbewohner "im bisherigen Umfang"

fortgesetzt wurde. Im Hinblick auf die Revisionsrüge der Klägerin sei

demgegenüber zu prüfen, ob die Räume der Cafeteria verschlossen

waren und eine nur punktuelle Verwendung für Veranstaltungen des

Heims mit einem Leerstand ohne Verwendungsabsicht im Übrigen

vorlag. Denn im Umfang eines derartigen Leerstands liege keine

Nutzung für steuerfreie Umsätze vor. Es käme dann nur eine

anteilige Vorsteuerberichtigung im Umfang der Verwendung für die

Veranstaltungen unter Beachtung von § 15a Absatz 11 UStG in

Verbindung mit §§ 44 f. der

Umsatzsteuer-Durchführungsverordnung, nicht aber eine

vollumfängliche Berichtigung für das gesamte Jahr in Betracht.

Hierzu seien in einem zweiten Rechtsgang weitere Feststellungen zu

treffen.

Bundesfinanzhof, Urteil vom 27.10.2020, V R 20/20, V R 61/17

Gewinnschätzung darf trotz nachgereichter

Steuererklärungen aufrechterhalten bleiben

Die Schätzung eines Gewinnes aus einem Gewerbebetrieb kann trotz

während des Klageverfahrens eingereichter Steuererklärungen

aufrechterhalten bleiben, wenn der Steuerpflichtige im Streitjahr

über erhebliche Zahlungsmittel verfügt hat, die aus seinen erklärten

Einkünften nicht bestritten werden konnten und widersprüchliche

Angaben zur Herkunft der Mittel macht. Dies hat das Finanzgericht

(FG) Hamburg im Fall der Betreiberin eines Hamburger Imbisses

entschieden.

Die Erhebung eines Zeugenbeweises hat es nicht für erforderlich

gehalten. Einer solchen bedürfe es dann nicht, wenn vor dem

Hintergrund widersprüchlicher Angaben des Klägers die in das

Zeugnis gestellten Tatsachenbehauptungen unspezifiziert sind.

Finanzgericht Hamburg, Urteil vom 02.03.2021, 2 K 211/19,

rechtskräftig
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Wirecard: Schadenersatzklagen von Aktionären

gegen Ernst & Young in München zu erheben

Das Landgericht (LG) München I ist für Schadenersatzklagen von

Aktionären der Wirecard AG mit Sitz in München zuständig, auch

wenn die Klagen nur gegen die Ernst & Young GmbH mit Sitz in

Stuttgart gerichtet sind und nicht zugleich die Wirecard AG verklagt

wird. Dies hat das Oberlandesgericht (OLG) Stuttgart in mehreren

Parallelverfahren entschieden.

Die Aktionäre der Wirecard AG hatten die beklagte

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft zunächst vor dem LG Stuttgart in

Anspruch genommen mit der Begründung, diese habe

Konzernabschlüsse der Wirecard AG für mehrere Jahre ohne

ordnungsgemäße Prüfung testiert. Deswegen seien Manipulationen

der Jahresabschlüsse lange Zeit unentdeckt geblieben. Bei

pflichtgemäßer Prüfung wären die Manipulationen früher entdeckt

worden, was dazu geführt hätte, dass die Kläger keine Aktien der

Wirecard AG gekauft hätten und ihnen durch den nach Entdeckung

der Manipulationen eingetretenen Kursverfall kein Schaden

entstanden wäre.

Das LG Stuttgart erklärte sich für örtlich unzuständig und verwies den

Rechtsstreit an das seiner Ansicht nach zuständige LG München I.

Dieses hat sich gleichfalls für örtlich unzuständig erklärt und hat den

Rechtsstreit zur Bestimmung des zuständigen Gerichts dem OLG

Stuttgart vorgelegt.

Haben sich verschiedene Gerichte, von denen eines für den

Rechtsstreit zuständig ist, rechtskräftig für unzuständig erklärt, ist das

zuständige Gericht nach § 36 Absatz 1 Nr. 6 Zivilprozessordnung

(ZPO) durch das im Rechtszug zunächst höhere Gericht zu

bestimmen. Nachdem die Klage zuerst beim LG Stuttgart erhoben

worden ist, ist vorliegend das OLG Stuttgart zu dieser Entscheidung

berufen.

Nach dessen Ansicht ist das LG München I zum einen schon deswegen

zuständig, weil das LG Stuttgart den Rechtsstreit mit bindender

Wirkung dorthin verwiesen habe. Die Bindungswirkung entfalle nur,

wenn eine Verweisung auf der Verletzung rechtlichen Gehörs beruhe

oder jeder gesetzlichen Grundlage entbehre und deswegen als

willkürlich anzusehen sei. Dies sei vorliegend nicht der Fall.

Zum anderen sei das LG München I aber auch ausschließlich

zuständig. Obwohl der Sitz der beklagten

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft im Bezirk des LG Stuttgart liege,

was normalerweise zur örtlichen Zuständigkeit des LG Stuttgart

führe (allgemeiner Gerichtsstand), sei vorliegend ein besonderer,

ausschließlicher Gerichtsstand in München begründet, der die

Zuständigkeit des LG Stuttgart verdränge. Das LG München I sei

nämlich nach § 32b Absatz 1 Nr. 1 ZPO ausschließlich zuständig.

Nach dieser Vorschrift sei für Klagen, in denen ein

Schadenersatzanspruch wegen falscher, irreführender oder

unterlassener öffentlicher Kapitalmarktinformation geltend gemacht

wird, das Gericht am Sitz des betroffenen Emittenten, des

betroffenen Anbieters von sonstigen Vermögensanlagen oder der

Zielgesellschaft ausschließlich zuständig, wenn sich dieser Sitz im

Inland befindet.

Das OLG hat das Vorliegen dieser Voraussetzungen bejaht. Die von

der beklagten Wirtschaftsprüfungsgesellschaft verantworteten

Bestätigungsvermerke auf den Konzernabschlüssen der Wirecard AG

stellten öffentliche Kapitalmarktinformationen dar, weil die

Vermerke für eine Vielzahl von Kapitalanlegern bestimmte

Informationen über Tatsachen, Umstände, Kennzahlen und sonstige

Unternehmensdaten enthielten, die die Aktiengesellschaft als

Emittent von Wertpapieren betreffen.

Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs (BGH) gelte die

Einschränkung in § 32b Absatz 1 ZPO, wonach ein gemeinsamer

ausschließlicher Gerichtsstand nur dann begründet ist, wenn die

Klage zumindest auch gegen den Emittenten, den Anbieter oder die

Zielgesellschaft gerichtet ist, in der vorliegenden Fallgestaltung

nicht. Damit sei das LG München I für die vorliegenden Rechtsstreite

ausschließlich örtlich zuständig, obwohl die Klagen der Aktionäre

nicht auch gegen die Wirecard AG gerichtet seien.

Das OLG hat sich daran gehindert gesehen, die Sache dem BGH zur

Entscheidung vorzulegen. Eine solche Vorlage würde voraussetzen,

dass es bei der Bestimmung des zuständigen Gerichts in einer

Rechtsfrage von der Entscheidung eines anderen OLG oder des BGH

abweichen wolle. Dies sei nicht der Fall.

Oberlandesgericht Stuttgart, Beschlüsse vom 29.06.2021, 12 AR

6/21 bis 12 AR 17/21



Schaufenster Steuern

9

Wirecard-Abschlussbericht ist nicht durch

Verwaltungsgerichte überprüfbar

Das Oberverwaltungsgericht (OVG) Berlin-Brandenburg hat eine

Eilentscheidung des Verwaltungsgerichts Berlin bestätigt, wonach

Beschlüsse parlamentarischer Untersuchungsausschüsse einer

verwaltungsgerichtlichen Kontrolle entzogen sind. Dies ergebe sich

aus dem Grundgesetz und verfolge den Zweck, das parlamentarische

Untersuchungsrecht und die Parlamentsautonomie von einer

gerichtlichen Einwirkung freizuhalten, so das OVG.

Der Antragsteller, ein ehemaliger Bilanzprüfer des Wirecard-Konzerns,

könne daher seine namentliche Nennung in dem Abschlussbericht des

Untersuchungsausschusses nicht gerichtlich verhindern.

Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg, Beschluss vom

22.06.2021, OVG 3 S 55/21

Abzugsteuerentlastungsmodernisierungsgesetz in

Kraft getreten

Das Gesetz zur Modernisierung der Entlastung von Abzugsteuern und

der Bescheinigung der Kapitalertragsteuer

(Abzugsteuerentlastungsmodernisierungsgesetz) ist am 09.06.2021 in

Kraft getreten. Hierauf weist das Bundeszentralamt für Steuern hin.

Neben der Neufassung der Missbrauchsvermeidungsvorschrift des §

50d Absatz 3 Einkommensteuergesetz (EStG) seien die Vorschriften

zum Verfahren zur Entlastung von der Kapitalertragsteuer und vom

Steuerabzug nach § 50a EStG für ausländische Steuerpflichtige neu

gefasst worden. Insbesondere die Regelungen des § 50d Absätze 1

und 2 EStG seien in den neuen § 50c EStG überführt worden.

Bundeszentralamt für Steuern, PM vom 17.06.2021

Minderheitsaktionäre: Bestimmung des

angemessenen Ausgleichs anhand Börsenkurses der

beherrschenden Gesellschaft möglich

Der den Minderheitsaktionären gemäß § 304 Absatz 1 Aktiengesetz

(AktG) zu gewährende angemessene Ausgleich kann anhand des

Börsenkurses der beherrschten Gesellschaft bestimmt werden. Dies

hat das Oberlandesgericht (OLG) Frankfurt am Main entschieden.

Die WCM AG schloss mit der TLG Immobilien AG als herrschender

Gesellschaft im Oktober 2017 einen Beherrschungsvertrag, dem die

Hauptversammlung beider Gesellschaften im folgenden Monat

zustimmten. Der Vertrag sah für die Minderheitsaktionäre der

beherrschten Gesellschaft eine Abfindung von 23 Aktien der WCM

AG gegen vier Aktien der TLG Immobilien AG und einen

wiederkehrenden Ausgleich in Höhe von 0,13 Euro brutto je Aktie

der beherrschten Gesellschaft vor. Zahlreiche Minderheitsaktionäre

der WCM AG beantragten eine gerichtliche Heraufsetzung dieser

vertraglich vorgesehenen Kompensation.

Die Klage hatte weder in erster noch in zweiter Instanz Erfolg. Das

vertraglich gewährte Umtauschverhältnis sei angemessen im Sinne

von § 305 AktG, weil es dem Wertverhältnis beider Unternehmen

zum maßgeblichen Zeitpunkt des Hauptversammlungsbeschlusses

der beherrschten Gesellschaft am 17.11.2017 entsprochen habe, so

das OLG. Dies hat es anhand der umsatzgewichteten Börsenkurse

beider Gesellschaften drei Monate vor der erstmaligen Bekanntgabe

des beabsichtigten Unternehmensvertrags am 29.09.2017

festgestellt.

Ferner hat das OLG dargelegt, dass auch der gemäß § 304 AktG

gewährte Ausgleich angemessen sei, weil er die künftige Ertragslage

der Gesellschaft ohne Berücksichtigung des geschlossenen

Beherrschungsvertrags widerspiegele. Zu dieser Einschätzung ist es

durch eine geeignete Verzinsung des Unternehmenswertes der WCM

AG gelangt. Hierbei hat es erneut den Wert der beherrschten

Gesellschaft anhand des Börsenkurses bestimmt.

Der Beschluss ist nicht rechtskräftig. Das OLG hat die

Rechtsbeschwerde zum Bundesgerichtshof zugelassen, da die Frage,

ob der angemessene Ausgleich nach § 304 AktG auf der Grundlage

des Börsenkurses der beherrschten Gesellschaft bestimmt werden

kann, bislang höchstrichterlich nicht entschieden ist.

Oberlandesgericht Frankfurt am Main, Beschluss vom 26.04.2021, 21

W 139/19, nicht rechtskräftig
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Immobilien-

besitzer

Grundsteuer: Niedersachsen hat als zweites

Bundesland eigenes Gesetz

Der Niedersächsische Landtag hat am 07.07.2021 das vom Land

selbst entwickelte Grundsteuergesetz verabschiedet. Wie das

Finanzministerium des Landes mitteilt, ist Niedersachsen damit das

zweite Bundesland nach Baden-Württemberg, das vom Modell des

Bundes abweicht und ein eigenes Grundsteuergesetz hat.

Das niedersächsische Flächen-Lage-Modell sei leicht umsetzbar und

enthalte keine streitanfälligen Determinanten. Gegenüber dem

verkehrswertorientierten Bundesmodell biete es insbesondere den

Vorteil, dass es mit nur noch einer einmaligen Hauptfeststellung für

die circa 3,6 Millionen zu bewertenden Grundstücke in Niedersachsen

leichter zu verwalten sei als das Bundesmodell, das regelmäßig

weitere Hauptfeststellungen im Sieben-Jahre-Rhythmus benötige,

erläutert das Finanzministerium. Nur bei gravierenden Änderungen

der Lageverhältnisse, die automatisiert von der Verwaltung überprüft

werden, komme es im Flächen-Lage-Modell zu neuen

Steuerbescheiden in den betroffenen Gebieten. Insgesamt bedeute

dies also erhebliche Einsparung von Personal- und

Verwaltungskosten.

Für die Bürger habe das niedersächsische Modell – anders als das

Gesetz des Bundes – den Vorteil, dass sie nur eine Erklärung abgeben

müssen. Diese bestehe aus wenigen Angaben zu den Flächengrößen

und der Nutzung. Den Rest übernehme die Verwaltung.

Anders als bei der reinen Orientierung an der Fläche beziehe sich das

niedersächsische Modell auch die Lage des Grundstücks mit ein.

Dieser Faktor müsse angemessen berücksichtigt werden, meint das

Landesfinanzministerium. Denn die Gemeinde biete dem

Grundbesitzer typischerweise in guter Lage mehr und in mäßiger Lage

weniger Nutzen, zum Beispiel in Gestalt unterschiedlich langer oder

kurzer Wege, der Erreichbarkeit kommunaler Dienste und der

Nutzungs- und Lebensqualität.

Als Indikator für die Lage würden die flächendeckend für Bauflächen

vorhandenen Bodenrichtwerte für das jeweilige Grundstück genutzt.

Der Bodenrichtwert des Grundstücks werde mit dem

Gemeindedurchschnitt verglichen. Mit dieser Relation werde das

"besser" oder "weniger gut" der Lagen messbar gemacht. Die

Lage-Faktoren sorgten dafür, dass der Gedanke der

Nutzen-Äquivalenz zum Tragen kommt. Sie spiegelten nicht den

Wert der Bebauung wider, sondern die Teilhabe an der Kommune

und deren Nutzungsangebot vermittelt durch den Grundbesitz in der

jeweiligen Lage.

Da es im Gegensatz zum Verkehrswert-Modell also nicht auf die

absolute Höhe der Werte ankommt, sondern auf das Verhältnis,

werde der Faktor angemessen gedämpft. Im Ergebnis entstehe ein

moderater Zu- oder Abschlag. Der doppelt so hohe Bodenrichtwert

im Vergleich zum Durchschnitt führe also beispielsweise zu einem

Zuschlag von 20 Prozent. Das ergebe einen Lage-Faktor von 1,2.

Der jeweilige Lage-Faktor ergibt sich laut Finanzministerium

Niedersachsen zukünftig direkt aus den Regelungen im

Niedersächsischen Grundsteuergesetz. Die niedersächsische

Finanzverwaltung werde lediglich die – einfache – Berechnung dieser

Lage-Faktoren durchführen; das Ergebnis fließe automatisch in die

Steuerberechnung ein. Für die Bürger werde ein

"Grundsteuer-Viewer" zur Verfügung gestellt. Dabei handele es sich

um eine Kartendarstellung im Internet, aus der die Flächen und

Faktoren ersichtlich sein werden. Er mache das Verfahren

transparent und sei eine Ausfüllhilfe für die Flächenangaben.

Mit dem neuen Gesetz wird es nach Ansicht des Finanzministeriums

nicht zu einer strukturellen Erhöhung des Aufkommens der

Grundsteuer kommen. Dem diene die so genannte

Transparenzregelung. Diese verpflichte die Gemeinde, das

Grundsteueraufkommen nach altem und neuem Recht

gegenüberzustellen und einen aufkommensneutralen Hebesatz

darzulegen. Die Abweichung von diesem Hebesatz müsse die

Gemeinde in geeigneter Weise veröffentlichen.

Neben Niedersachsen planen weitere Bundesländer, die

Öffnungsklausel zu nutzen: Bayern bevorzugt ein reines

Flächen-Modell, Hamburg und Hessen haben sich wie Niedersachsen

für ein Flächen-Modell entschieden, das um eine Lage-Komponente

erweitert wird.

Finanzministerium Niedersachsen, PM vom 07.07.2021
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Eigentümer einer Wohnimmobilie muss nicht für

Maßnahmen zur Gewerbeförderung zahlen

Der an den Eigentümer einer in der Severinstraße gelegenen

Wohnimmobilie gerichtete Abgabenbescheid auf Basis einer Satzung

der Stadt Köln nach dem Gesetz über Immobilien- und

Standortgemeinschaften (ISGG NRW) ist rechtswidrig. Dies hat das

Verwaltungsgericht (VG) Köln entschieden und damit der Klage eines

Anliegers stattgegeben.

Nach dem ISGG NRW besteht die Möglichkeit, dass die Gemeinde auf

Antrag einer privaten Initiative (Immobilien- und

Standortgemeinschaft – ISG) durch eine Satzung Abgaben erhebt, mit

denen die ISG standortbezogene Maßnahmen durchführen kann. Im

Streitfall wollte ein 2016 gegründeter Verein von Gewerbetreibenden

an der Kölner Severinstraße unter dem Motto "900 Meter kölsche

Südstadt" dort neben ausdrücklichen Marketingmaßnahmen (unter

anderem die Finanzierung einer neuen Weihnachtsbeleuchtung)

beispielsweise Immobilienberatungen und die Beschäftigung eines

"Quartiershausmeisters", dessen Aufgabenspektrum in erster Linie an

den Interessen des Vereins ausgerichtet war, finanzieren und

Sondertarife bei Dienstleistungen wie Stromverträgen,

Reinigungsfirmen et cetera organisieren.

Die Stadt Köln erließ auf Antrag des Vereins im Jahr 2017 erstmals

eine Satzung auf der Grundlage des ISGG NRW, nach der von

Anliegern der Severinstraße rund 300.000 Euro zur Finanzierung der

Maßnahmen erhoben wurden. Der Kläger ist Eigentümer eines

Wohnhauses an der Severinstraße und wurde ausgehend von dem

Einheitswert seines Grundstücks zu einer entsprechenden Zahlung

von mehreren hundert Euro aufgefordert. Hiergegen erhob er Klage

und begründete dies unter anderem damit, dass er keine Vorteile aus

den Maßnahmen ziehe, die er mitbezahlen solle. Die bezweckte

Stärkung des Einzelhandels zugunsten der Gewerbetreibenden sei für

Anwohner, die wie er die Immobilien nicht gewerblich, sondern zu

eigenen Wohnzwecken nutzen würden, etwa durch zunehmende

Besucherströme vielmehr nachteilig.

Das VG hat der Klage stattgegeben und den an den Kläger

gerichteten Abgabenbescheid aufgehoben. Zur Begründung hat es

sich an der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts zu so

genannten Sonderabgaben orientiert. Den dort aufgestellten

Voraussetzungen genügten die zugrunde liegenden

Satzungsvorschriften nicht. Weil über die Verwendung der

Einnahmen ein privater Verein und nicht wie bei einer (kommunalen)

Steuer der Rat der Stadt Köln entscheide und auch keine konkrete

Gegenleistung erbracht beziehungsweise angeboten werde – wie

beispielsweise bei Benutzungsgebühren –, sei eine solche Abgabe nur

ausnahmsweise möglich.

Die Abgabepflichtigen müssten dafür eine homogene Gruppe mit

besonderer Sachnähe zum Abgabezweck bilden, sodass eine

gemeinsame Finanzierungsverantwortung gerechtfertigt sei. Die

Gruppe der Wohneigentümer und der Eigentümer von

Gewerbeimmobilien sei jedenfalls bezüglich der geplanten

Maßnahmen, deren Nutzen ganz schwerpunktmäßig den

Eigentümern gewerblich genutzter Immobilien zufließe, nicht derart

homogen, dass eine solche Verantwortung bestehe. Vielmehr

stünden Wohn- und Gewerbenutzung in einem Spannungsverhältnis,

da eine Intensivierung der gewerblichen Nutzung typischerweise

durch die Zunahme des Publikums- und Lieferverkehrs sowie der

stärkeren Frequentierung der (Außen-)Gastronomie zu erheblichen

Beeinträchtigungen für die Wohnbevölkerung durch Lärm-, Abfall-

und Verkehrsbelastungen führe. Den unterschiedlichen Interessen sei

insoweit weder bei der Ausgestaltung noch bei der Anwendung der

Satzung ausreichend Rechnung getragen worden.

Gegen das Urteil kann ein Antrag auf Zulassung der Berufung

gestellt werden, über den das Oberverwaltungsgericht

Nordrhein-Westfalen entscheiden würde.

Verwaltungsgericht Köln, PM vom 07.06.2021, 8 K 3904/18, nicht

rechtskräftig
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Angestellte

Arbeitsweg von drittem Ort aus angetreten:

Unfallversicherungsschutz greift dennoch

Insbesondere in Pandemiezeiten gibt es mitunter triftige Gründe,

vorübergehend nicht in der Familienwohnung zu wohnen, sondern

sich beispielsweise bis zum Ende einer Quarantäne oder Erkrankung

von Familienmitgliedern bei Freunden oder Verwandten aufzuhalten

und von dort aus den Arbeitsweg anzutreten. Auch auf diesem

Arbeitsweg besteht Schutz in der gesetzlichen Unfallversicherung.

Hierauf weist das Landessozialgericht (LSG) Bayern hin.

In zwei Urteilen vom 30.01.2020 hatte das Bundessozialgericht (BSG)

entschieden, dass für die Bewertung des Schutzes in der Gesetzlichen

Unfallversicherung im Fall der Wegeunfälle von einem so genannten

dritten Ort keine einschränkenden Kriterien mehr gelten (B 2 U 2/18 R

und B 2 U 20/18 R). Ein dritter Ort liegt laut LSG dann vor, wenn der

Arbeitsweg nicht von der Wohnung aus angetreten wird, sondern von

einem anderen Ort, oder wenn der Arbeitsweg nicht an der Wohnung,

sondern an einem anderen Ort endet. Erfasst seien zum Beispiel die

Wohnung von Freunden, Partnern oder Verwandten.

Das BSG habe in seinen Urteilen ausdrücklich klargestellt, dass es für

den Versicherungsschutz insbesondere weder auf den Zweck des

Aufenthaltes an dem dritten Ort noch auf einen

Angemessenheitsvergleich mit der üblichen Weglänge und Fahrzeit

des Arbeitsweges ankommt. Denn diese Kriterien seien im dafür

maßgeblichen Siebten Buch Sozialgesetzbuch nicht genannt und

würden ansonsten zu ungerechten Ergebnissen führen. So sei es zum

Beispiel unerheblich, wenn an Stelle des üblichen Arbeitsweges von

fünf Kilometern eine Strecke von 200 Kilometern zurückgelegt wird.

Es sei auch nicht hinderlich, wenn der Aufenthalt am dritten Ort rein

privaten Zwecken dient. Entscheidend sei, ob der Weg unmittelbar

zum Zweck der Aufnahme der beruflichen Tätigkeit beziehungsweise

unmittelbar nach deren Beendigung zurückgelegt wird.

Bislang sei die Rechtsprechung zu dieser Frage teilweise uneinheitlich

gewesen. Die Urteile des BSG beinhalten dagegen eine deutliche

Klarstellung zur rechtlichen Bewertung von Wegeunfällen als

Arbeitsunfälle und erweiterten für die Betroffenen den

Versicherungsschutz. Die Träger der Gesetzlichen Unfallversicherung

hätten laut LSG Bayern in Umsetzung dieser Urteile unter anderem in

anhängigen Gerichtsverfahren Vergleiche zugunsten der Betroffenen

geschlossen.

Landessozialgericht Bayern, PM vom 08.04.2021

Überstundenprozess: Vorlage technischer

Zeitaufzeichnungen nicht ausreichend

Ein Arbeitnehmer, der in einem Überstundenprozess als Beleg vom

Arbeitgeber erstellte technische Zeitaufzeichnungen vorgelegt hatte,

genügt damit nicht seiner Darlegungslast. Dies geht aus einem Urteil

des Landesarbeitsgerichts (LAG) Niedersachsen hervor.

Das LAG hatte über die Berufung gegen ein Teilurteil des

Arbeitsgerichts (ArbG) Emden zu entscheiden. Geklagt hatte ein

Arbeitnehmer, der bis 30.09.2019 als Auslieferungsfahrer bei der

Beklagten gearbeitet hatte. Der Kläger machte

Überstundenvergütung für einen Zeitraum von 1,5 Jahren auf Basis

technischer Zeitaufzeichnungen geltend, die die Beklagte erstellt

hatte. Ob diese Aufzeichnungen zur Erfassung der

vergütungspflichtigen Arbeitszeit erstellt worden waren, war

zwischen den Parteien streitig.

Das ArbG hatte der Klage insoweit stattgegeben und zur Begründung

ausgeführt, die Beklagte sei in europarechtskonformer Auslegung

des § 618 Bürgerliches Gesetzbuch zur Erfassung und Kontrolle der

Arbeitszeiten des Klägers verpflichtet gewesen. Da sie dieser

Verpflichtung nach ihrem eigenen Vortrag nicht nachgekommen sei,

reichten die vorgelegten technischen Aufzeichnungen als Indiz für

die geleistete Arbeitszeit aus. Diese Indizien habe die Beklagte nicht,

zum Beispiel durch Darlegung von Pausenzeiten, entkräften können.

Diese Auffassung teilt das LAG nicht. Das Urteil des Europäischen

Gerichtshofs (EuGH) vom 14.05.2019 (C-55/18) habe keine

Aussagekraft für die Darlegungs- und Beweislast im

Überstundenprozess im Hinblick auf die Frage der Anordnung,

Duldung oder Betriebsnotwendigkeit von Überstunden. Dem EuGH

komme keine Kompetenz zur Entscheidung über Fragen der

Vergütung zu. Dies ergebe sich aus Artikel 153 des Vertrags über die

Arbeitsweise der EU. Die Voraussetzungen eines Anspruchs auf

Überstundenvergütung habe der Kläger daher nicht dargelegt.

Das LAG hat die Revision zum Bundesarbeitsgericht zugelassen.

Landesarbeitsgericht Niedersachsen, Urteil vom 06.05.2021, 5 SA

1292/20, nicht rechtskräftig
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Küssen gegen Willen der Kollegin kann fristlose

Kündigung rechtfertigen

Wer auf einer dienstlich veranlassten Reise eine Arbeitskollegin gegen

ihren Willen zu küssen versucht und auch tatsächlich küsst, verletzt

seine Pflicht, auf die berechtigten Interessen seines Arbeitgebers

Rücksicht zu nehmen (§ 241 Absatz 2 Bürgerliches Gesetzbuch) in

erheblicher Weise. Ein solches Verhalten ist an sich geeignet, eine

fristlose Kündigung zu rechtfertigen. Das hat das Landesarbeitsgericht

(LAG) Köln entschieden.

Der Kläger war seit 1996 bei der Beklagten, seiner Arbeitgeberin, als

EDI-Manager beschäftigt. Die Beklagten hatte am 16.09.2019 eine

Kollegin eingestellt, die zuvor bereits als Werkstudentin bei ihr

beschäftigt war. Während des Werkstudiums hatte der Kläger diese

jedenfalls einmal von hinten an die Schultern gefasst, woraufhin sie

ihm sagte, dass er das lassen solle.

Auf einer zweitägigen Teamklausur Ende September 2019 versuchte

der Kläger abends in der Hotelbar mehrfach, seiner Kollegin trotz ihrer

geäußerten Ablehnung seine Jacke umzulegen. Dies veranlasste eine

andere anwesende Mitarbeiterin, ihn aufzufordern, damit aufzuhören.

Später folgte er der Kollegin auf dem Rückweg von der Hotelbar zu

ihrem Zimmer, obwohl sie auf seine mitgeteilte Absicht, noch mit zu

ihr zu kommen, erklärt hatte, dass sie das nicht wolle. Vor ihrem

Zimmer zog er sie zu sich heran und versuchte, sie zu küssen.

Nachdem die Kollegin ihn weggedrückt hatte, zog er sie erneut zu sich

heran und schaffte es, sie zu küssen. Die Kollegin drückte ihn

nochmals weg, öffnete ihre Zimmertür, ging schnell hinein und

verschloss die Tür von innen. In einer anschließenden

WhatsApp-Nachricht schrieb ihr der Kläger, er hoffe, sie sei ihm nicht

böse.

Nachdem die Kollegin ihrem Vorgesetzten von dem Vorfall berichtet

hatte, kündigte die Beklagte das Arbeitsverhältnis nach Anhörung des

Klägers fristlos, hilfsweise fristgerecht.

Das Arbeitsgericht (ArbG) Köln hat die gegen diese Kündigung

gerichtete Klage nach Durchführung einer Beweisaufnahme durch

Vernehmung mehrerer Kollegen abgewiesen.

Dieses Urteil hat das LAG Köln im Berufungsverfahren bestätigt und

die Berufung zurückgewiesen. Zur Begründung hat es im

Wesentlichen die von dem ArbG Köln vorgenommene

Beweiswürdigung bestätigt und keine Anhaltspunkte gesehen, die

Zweifel an der Richtigkeit oder Vollständigkeit der erstinstanzlichen

Feststellungen begründen könnten. Insbesondere habe es keiner

Abmahnung bedurft, da für den Kläger erkennbar gewesen sei, dass

er mit der sexuellen Belästigung seiner Kollegin eine rote Linie

überschritten habe, die eine Fortsetzung des Arbeitsverhältnisses für

die Beklagte, deren Verpflichtung es sei, ihre weiblichen Mitarbeiter

vor sexuellen Belästigungen zu schützen, unzumutbar gemacht habe.

Die Revision wurde nicht zugelassen.

Landesarbeitsgericht Köln, Urteil vom 01.04.2021, 8 Sa 798/20

Nur mit einer Extravereinbarung ist der

Monatsverdienst netto

Wenn Teilzeitbeschäftigte eine monatliche Vergütung in Höhe von

"maximal 450 Euro" vereinbart haben, so ist damit nicht gesichert,

dass sie diese Summe auch netto beziehen.

Nur, wenn Arbeitgeber und -nehmer/innen eine so genannte

Nettolohnvereinbarung abgeschlossen haben, nach der der

Arbeitgeber im Innenverhältnis zum Beschäftigten/zur Beschäftigten

sämtliche Abgaben wie Steuern und Sozialversicherungsbeiträge

übernimmt, wäre der Verdienst netto.

Arbeitnehmer müssten im Streitfall belegen, dass sie eine solche

Vereinbarung mit dem Arbeitgeber getroffen haben. Können sie das

nicht, so bleibt es bei den üblichen Abzügen vom Bruttolohn.

BAG, 5 AZR 251/19
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Familie und

Kinder

Kein Betreuungsplatz für Sohn: Landkreis muss

Mutter 23.000 Euro zahlen

23.000 Euro Schadenersatz wegen Verdienstausfalls bekommt eine

Mutter, weil sie keinen angemessenen Betreuungsplatz für ihren

einjährigen Sohn bekommen hat. Dies hat das Oberlandesgericht

(OLG) Frankfurt am Main zulasten eines Landkreises entschieden, der

als zuständiger Träger der öffentlichen Jugendhilfe dazu verpflichtet

gewesen wäre, dem Kind einen Kita-Platz zu beschaffen.

Rechtlicher Hintergrund: Kinder haben ab Vollendung des ersten

Lebensjahres Anspruch auf frühkindliche Förderung in einer

Tageseinrichtung oder Kindertagespflege. Daraus ergebe sich die

Amtspflicht des Jugendhilfeträgers, jedem anspruchsberechtigten

Kind, für welches rechtzeitig Bedarf angemeldet wurde, einen

angemessenen Platz nachzuweisen, so das OLG.

Die Klägerin begehrte vom beklagten Landkreis Schadenersatz wegen

Amtspflichtverletzung, da er ihr von März bis November 2018 trotz

Bedarfsanmeldung keinen zumutbaren Betreuungsplatz für ihren

einjährigen Sohn angeboten habe.

Das Landgericht hat der Klage in Höhe von gut 18.000 Euro

stattgegeben und sie im Übrigen abgewiesen. Auf die Berufung der

Klägerin hat das OLG der Mutter weiteren Schadenersatz in Höhe von

gut 5.000 Euro zugesprochen. Der Beklagte habe seine Amtspflicht

zur unbedingten Gewährleistung eines Betreuungsplatzes verletzt,

begründet das OLG seine Entscheidung. Er sei verpflichtet,

sicherzustellen, dass eine dem Bedarf entsprechende Anzahl von

Betreuungsplätzen vorgehalten werde. Diese Pflicht bestehe auch

nicht etwa nur im Rahmen der vorhandenen, von den Gemeinden

geschaffenen Kapazitäten. Vielmehr sei der beklagte Landkreis

aufgrund seiner Gesamtverantwortung gehalten, eine ausreichende

Anzahl von Betreuungsplätzen selbst zu schaffen oder durch

geeignete Dritte bereitzustellen.

Trotz rechtzeitiger Anmeldung des Bedarfs habe der Landkreis dem

Sohn der Klägerin keinen zumutbaren Betreuungsplatz zur Verfügung

gestellt. Die Klägerin habe ihren Bedarf unmittelbar nach der Geburt

rechtzeitig bei der Gemeinde angemeldet. Soweit zwar die bloße

Anmeldung bei einer Wunscheinrichtung nicht ausreichend sei, habe

die Klägerin hier unter anderem durch das Ankreuzen aller

vorhandenen Kinderbetreuungseinrichtungen und Kindertagespflege

deutlich gemacht, dass sie einen umfassenden Betreuungsbedarf

geltend mache.

Da die Gemeinde zur Weiterleitung von Bedarfsmeldungen an den

Landkreis verpflichtet sei, habe sie den Bedarf auch nicht

unmittelbar gegenüber dem Landkreis anmelden müssen.

Der Beklagte habe der Klägerin keinen zumutbaren Platz für den

streitgegenständlichen Zeitraum nachgewiesen. Ein Platz müsse dem

konkret-individuellen Bedarf des Kindes und seiner Eltern in

zeitlicher und räumlicher Hinsicht entsprechen. Der Nachweis

erfordere dabei das aktive Handeln des Beklagten im Sinne eines

Vermittelns beziehungsweise Verschaffens. Soweit der Beklagte nur

darauf verweise, es seien freie Plätze vorhanden gewesen, genüge

dies nicht.

Der von dem Beklagten tatsächlich nachgewiesene Platz in

Offenbach sei angesichts der räumlichen Entfernung nicht zumutbar

gewesen, so das OLG weiter. Die Fahrzeit vom Wohnort zum

Betreuungsplatz betrüge bereits ohne Berücksichtigung der

erheblichen Verkehrsbelastung dieser Strecke in den üblichen Bring-

und Abholzeiten 30 Minuten; bis zum Arbeitsplatz wäre die Klägerin

56 Minuten für eine Strecke unterwegs. Bei der

Zumutbarkeitsprüfung sei neben dem individuellen Bedarf des

Kindes auch auf die Bedürfnisse der Eltern einzugehen.

Die Klägerin habe damit Anspruch auf Ersatz des erlittenen

Verdienstausfalls, den sie infolge des Fehlens eines

Betreuungsplatzes erlitten habe.

Die Entscheidung ist nicht rechtskräftig, da

Nichtzulassungsbeschwerde eingelegt wurde. Diese läuft beim

Bundesgerichtshof unter dem Aktenzeichen III ZR 91/21.

Oberlandesgericht Frankfurt am Main, Urteil vom 28.05.2021, 13 U

436/19, nicht rechtskräftig

In Niederlanden zurückgelegte

Kindererziehungszeiten: EuGH soll über

Anerkennung entscheiden

Das Landessozialgericht (LSG) Nordrhein-Westfalen hat

beschlossen, ein Verfahren, in dem es um die Berücksichtigung von

in den Niederlanden zurückgelegten Kindererziehungszeiten geht,

dem Europäischen Gerichtshof (EuGH) zur Vorabentscheidung

vorzulegen.

Der beklagte Rentenversicherungsträger lehnte die von der Klägerin

begehrte Vormerkung von Zeiten zwischen 1986 und 1999 als

Kindererziehungs- beziehungsweise Berücksichtigungszeit wegen

Kindererziehung ab.
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Das Sozialgericht Aachen wies ihre Klage ab: Eine Anerkennung der in

den Niederlanden erfolgten Kindererziehung komme nach deutschem

Recht nicht in Betracht. Eine europarechtliche Gleichstellung der

Kindererziehungszeiten sei nicht möglich, weil die Klägerin an den

Tagen der Geburt ihrer Kinder beziehungsweise unmittelbar zuvor

weder eine Beschäftigung noch eine selbstständige Erwerbstätigkeit

in Deutschland beziehungsweise nach deutschem Recht ausgeübt und

keine Beiträge wegen einer Beschäftigung oder einer selbstständigen

Tätigkeit zur deutschen Rentenversicherung gezahlt habe. Die

Zurücklegung von Zeiten in der niederländischen Rentenversicherung

zeige vielmehr eine enge Verbindung der Klägerin zum

niederländischen System der sozialen Sicherung.

Das LSG hat sich dieser Auffassung nicht angeschlossen. Da für die

staatliche Rente allein auf die in den Niederlanden zurückgelegten

Wohn- beziehungsweise Arbeitszeiten und gerade nicht auf Zeiten der

Kindererziehung als rentenrechtlich relevanten Tatbestand abgestellt

werde, liege es nahe, dass das niederländische Rentensystem

Kindererziehungszeiten gar nicht berücksichtige. Aus der bisherigen

Rechtsprechung des EuGH könne die Frage nicht zweifelsfrei

beantwortet werden, ob Artikel 44 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr.

987/2009 über den Wortlaut hinaus erweiternd auch auf einen Fall

wie den vorliegenden anzuwenden sei. Es spreche Vieles dafür, das

von der Klägerin nur zufällig unentgeltlich – und damit nicht

versicherungspflichtig – absolvierte Anerkennungsjahr als Erzieherin

vor der Geburt ihrer Kinder und die nach dieser erfolgte

versicherungsfreie selbstständige Tätigkeit beziehungsweise die von

der Beklagten berücksichtigte geringfügige versicherungsfreie

Beschäftigung ab 1999 für eine hinreichende Verbindung zum System

der deutschen Rentenversicherung genügen zu lassen.

Landessozialgericht Nordrhein-Westfalen, Beschluss vom 23.04.2021,

L 18 R 1114/16

Kindergeld: Erkrankung kann Berücksichtigung

ausbildungswilligen Kindes entgegenstehen

Ein Kind unter 25 Jahren, das wegen einer Erkrankung keine

Berufsausbildung beginnen kann, ist nur dann als

ausbildungsplatzsuchendes Kind nach § 32 Absatz 4 Satz 1 Nr. 2

Buchst. c Einkommensteuergesetz (EStG) beim Kindergeld zu

berücksichtigen, wenn das Ende der Erkrankung absehbar ist.

Ist dies nicht der Fall, reicht der Wille des Kindes, sich nach dem

Ende der Erkrankung um einen Ausbildungsplatz zu bemühen, nicht

aus. In solchen Fällen ist zu prüfen, ob eine Berücksichtigung als

behindertes Kind nach § 32 Absatz 4 Satz 1 Nr. 3 EStG möglich ist.

Dies hat der Bundesfinanzhof (BFH) entschieden.

Im zugrunde liegenden Fall litt der Sohn der Klägerin an einer

psychischen Krankheit. Der behandelnde Arzt gab an, dass das Ende

der Erkrankung im Hinblick darauf, eine Ausbildung aufnehmen zu

können, nicht absehbar sei. Die Familienkasse lehnte deswegen die

Festsetzung von Kindergeld ab, obwohl der Sohn der Klägerin

bekundet hatte, zum frühestmöglichen Zeitpunkt nach dem Ende

der Erkrankung eine Ausbildung aufnehmen zu wollen. Die Klägerin

wandte sich an das Finanzgericht und bekam dort Recht. Die

daraufhin von der Familienkasse eingelegte Revision hatte Erfolg und

führte zur Aufhebung des angefochtenen Urteils und zur

Zurückverweisung der Streitsache an das FG zur anderweitigen

Verhandlung und Entscheidung.

Bundesfinanzhof, Urteil vom 18.02.2021, III R 35/19

Familienrecht: Will ein Elternteil der STIKO folgen,

so darf er das

Werden sich Eltern einer 3-jährigen Tochter nicht einig darüber, ob

sie die typischen Impfungen gegen Kinderkrankheiten durchführen

lassen sollen (hier war die Mama dafür, die Impfungen den

Empfehlungen der ständigen Impfkommission – STIKO – folgend

durchzuführen und gegen Masern, Mumps und Röteln sowie gegen

Hepatitis B und Tetanus impfen zu lassen, der Vater verweigerte

seine Zustimmung), so kann das Familiengericht die Entscheidung

treffen.

In einem Fall vor dem Oberlandesgericht Frankfurt am Main sprach

das Gericht der Mutter die Entscheidungsbefugnis im Hinblick auf

die Impfung ihrer Tochter zu, weil es dabei um das Wohl des Kindes

gehe, nicht um die Einstellung der Eltern zum Impfen. Und da die

Empfehlungen der STIKO in Bezug auf die Impfung von Kindern den

Charakter eines vorweggenommenen Sachverständigengutachtens

hätten, seien sie von größter Relevanz für die Beurteilung, was dem

Kindeswohl dienen würde.

Will ein Elternteil dem folgen, sei das deshalb das bessere Konzept.

Letztlich würden die Vorteile der Impfungen gegenüber den

Impfrisiken deutlich überwiegen.

OLG Frankfurt am Main, 6 UF 3/21
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Arbeit,

Ausbildung &

Soziales

Auslands(praxis)semester:

Verpflegungsmehraufwand und Unterkunftskosten

steuerlich zu berücksichtigen

Studierende können Unterkunftskosten und

Verpflegungsmehraufwendungen eines Auslandsemesters als vorab

entstandene Werbungskosten geltend machen. Dies hat der

Bundesfinanzhof (BFH) entschieden.

Die Klägerin nahm nach einer abgeschlossenen Ausbildung ein

Studium an einer inländischen Hochschule auf. Die Studienordnung

der Hochschule schreibt für den Studiengang vor, dass der

Studierende das Studium für zwei Semester an einer ausländischen

Partneruniversität zu absolvieren hat. Während des Auslandsstudiums

bleibt der Studierende an der inländischen Hochschule

eingeschrieben. Die Klägerin beantragte für die Zeit des

Auslandsstudiums die Anerkennung der dadurch bedingten

zusätzlichen Unterkunftskosten sowie der

Verpflegungsmehraufwendungen als Werbungskosten.

Das Finanzamt lehnte dies ab, da die Auslandsuniversität die erste

Tätigkeitsstätte der Klägerin sei und daher die Aufwendungen für

Unterkunft und Verpflegung – vergleichbar einem Arbeitsnehmer –

nur im Rahmen einer doppelten Haushaltsführung als

Werbungskosten angesetzt werden könnten. Eine solche liege aber

unstreitig nicht vor.

Anders als das Finanzgericht gab der BFH der Klage der Studentin

statt. Sehe die Studienordnung, wie im Fall der Klägerin vor, dass

Studierende einen Teil des Studiums an einer ausländischen

Hochschule absolvieren können beziehungsweise müssen, bleibe die

inländische Hochschule, jedenfalls soweit der Studierende dieser auch

für die Zeiten des Auslandsstudiums zugeordnet bleibe, die erste

Tätigkeitsstätte im Sinne des § 9 Absatz 4 Satz 8

Einkommensteuergesetz. Kosten für Unterkunft und

Verpflegungsmehraufwand im Ausland seien deshalb als

vorweggenommene Werbungskosten steuerlich zu berücksichtigen,

auch wenn keine doppelte Haushaltsführung vorliege. Entsprechendes

gelte bei Praxissemestern.

Von dieser Rechtsprechung profitieren laut BFH allerdings nur

Studierende, die bereits eine Erstausbildung (Berufsausbildung oder

eine Bachelorstudiengang) abgeschlossen haben. Aufwendungen für

die erste Ausbildung (Berufsausbildung oder Studium) seien

hingegen vom Werbungskostenabzug ausgenommen (§ 9 Absatz 6

EStG). Der Aufwand werde nur im Rahmen des

Sonderausgabenabzugs berücksichtigt und wirke sich steuerlich nur

aus, wenn der Studierende im Jahr der Aufwandsentstehung über

steuerpflichtige Einkünfte verfügt.

Bundesfinanzhof, Urteil vom 14.05.2020, VI R 3/18

Krankenversicherungsrecht: Promotionsstipendium

ist voll beitragspflichtig

Auf Promotionsstipendien sind in voller Höhe Kranken- und

Pflegeversicherungsbeträge zu entrichten. Auch eine

Forschungskostenpauschale sei erfasst, so das Landessozialgericht

(LSG) Niedersachsen-Bremen.

Ausgangspunkt der Entscheidung war die die Klage einer

Doktorandin, die als förderungswürdige Nachwuchswissenschaftlerin

ein Stipendium der Hans-Böckler-Stiftung erhielt. Dieses setzte sich

aus einem Grundstipendium von 1.050 Euro pro Monat und einer

Forschungskostenpauschale von 100 Euro pro Monat zusammen. Die

Forschungskostenpauschale war durch die Stiftung zweckgebunden

für die Finanzierung von Literatur und Sach- und Reisekosten für die

wissenschaftliche Ausbildung zu verwenden.

Die Krankenkasse der Doktorandin berechnete die Beiträge aus

erzielten Einnahmen von 1.150 Euro. Zur Beitragsberechnung sei die

gesamte wirtschaftliche Leistungsfähigkeit maßgeblich.

Demgegenüber war die Doktorandin nur bereit, Beiträge auf das

Grundstipendium zu zahlen, da allein dies dem Lebensunterhalt

diene. Die Pauschale dürfe nur für Forschungszwecke verwendet

werden. Deshalb sei etwa der Kauf eines Brötchens in der Mensa aus

den Mitteln der Pauschale ebenso wenig zulässig wie der Abzug von

Beiträgen.
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Das LSG hat die Rechtsauffassung der Krankenkasse bestätigt. Zur

Begründung hat es sich auf jüngere Rechtsprechung des

Bundessozialgerichts gestützt, wonach nur solche Einnahmen von der

Beitragsberechnung ausgeklammert würden, die einer gesetzlichen

Zweckbindung unterliegen. Demgegenüber sei die Zweckbindung der

Stiftung rein privatrechtlich ausgestaltet. Eine gesetzliche Grundlage

sei jedoch unverzichtbar, um der Gefahr von Umgehungen

vorzubeugen. Sonst wäre es jederzeit möglich, die Zuwendungen zum

Grundstipendium und zur Forschungskostenpauschale neu

aufzuteilen, um so die Beitragspflicht in der Sozialversicherung zu

vermeiden oder zu reduzieren. Das Ziel der Förderung des

wissenschaftlichen Nachwuchses zwinge nicht zu

Beitragsbegrenzungen, da es auch durch andere gesetzgeberische

Ausgestaltungen erreicht werden könne.

Landessozialgericht Niedersachsen-Bremen, Urteil vom 15.12.2020, L

16 KR 333/17

Teilzeitbeschäftigung: Auswirkung auf Höhe

betrieblicher Altersversorgung

Eine Versorgungsregelung kann wirksam vorsehen, dass bei der

Ermittlung der anrechnungsfähigen Dienstzeiten im Rahmen der

Berechnung des Altersruhegelds die Zeiten einer Teilzeitbeschäftigung

lediglich anteilig berücksichtigt werden. Ebenso kann eine

Versorgungsregelung vorsehen, dass eine Höchstgrenze eines

Altersruhegelds bei in Teilzeit beschäftigten Arbeitnehmern

entsprechend dem Teilzeitgrad während des Arbeitsverhältnisses

gekürzt wird. Diese Regelungen stellten keine unzulässige

Diskriminierung wegen der Teilzeitarbeit im Sinne des § 4 Absatz 1

Teilzeit- und Befristungsgesetzes (TzBfG) dar, hält das

Bundesarbeitsgericht (BAG) fest.

Die Klägerin war annähernd 40 Jahre bei der Beklagten überwiegend

in Teilzeit beschäftigt. Seit dem 01.05.2017 bezieht sie auf Grundlage

der im Betrieb der Beklagten geltenden Konzernbetriebsvereinbarung

("Leistungsordnung") ein betriebliches Altersruhegeld. Dessen Höhe

hängt von dem zum Ende des Arbeitsverhältnisses erreichten

versorgungsfähigen Einkommen und den zurückgelegten

anrechnungsfähigen Dienstjahren ab. Soweit das maßgebende

Einkommen ein Entgelt für Teilzeitarbeit ist, wird das Einkommen

zugrunde gelegt, das der Mitarbeiter in Vollzeit erzielt hätte.

Die Leistungsordnung enthält ferner eine Regelung, wonach

Dienstzeiten in Teilzeitarbeit nur anteilig angerechnet werden. Die

anrechnungsfähige Dienstzeit ist auf höchstens 35 Jahre begrenzt.

Wird dieser Zeitraum überschritten, werden die Jahre mit dem für

den Arbeitnehmer günstigsten Verhältnis berücksichtigt. Nach der

Leistungsordnung gilt für das Altersruhegeld eine absolute

Höchstgrenze von 1.375 Euro im Monat, wenn das Einkommen bei

Eintritt des Versorgungsfalls die maßgebende

Beitragsbemessungsgrenze in der gesetzlichen Rentenversicherung

übersteigt. Bei der Klägerin sieht die Leistungsordnung einen

Teilzeitfaktor von 0,9053 vor, obwohl sie in ihrem annähernd 40

Jahre bestehenden Arbeitsverhältnis insgesamt 34,4

Vollzeitarbeitsjahre gearbeitet hat.

Gegen die Berücksichtigung des Teilzeitfaktors hat sich die Klägerin

mit ihrer auf die Zahlung der Differenz zum höchstmöglichen

Altersruhegeld gerichteten Klage gewandt. Das Arbeitsgericht

(ArbG) hat die Klage abgewiesen. Das Landesarbeitsgericht hat ihr

teilweise stattgegeben.

Die Revision der Beklagten hatte – im Gegensatz zur

Anschlussrevision der Klägerin – vor dem BAG Erfolg. Die insgesamt

klageabweisende Entscheidung des ArbG wurde wiederhergestellt.

Die in der Leistungsordnung vorgesehene Berechnung des

Altersruhegelds unter Berücksichtigung eines Teilzeitgrads sei

wirksam. Die Klägerin werde nicht im Sinne von § 4 Absatz 1 TzBfG

wegen ihrer Teilzeitarbeit benachteiligt, weil ihre über annähernd 40

Jahre erbrachte Arbeitsleistung nicht in 34,4 Vollzeitarbeitsjahre

umgerechnet wurde. Mit einem Arbeitnehmer, der 34,4 Jahre in

Vollzeit gearbeitet und dann in den Altersruhestand getreten ist, sei

sie nicht vergleichbar. Auch könne sie nicht mit Erfolg geltend

machen, dass sie wegen ihrer Teilzeitarbeit benachteiligt wird, weil

der nach der Leistungsordnung ermittelte Teilzeitfaktor auch auf die

Versorgungshöchstgrenze angewandt wird. Sie erhalte vielmehr ein

Altersruhegeld in dem Umfang, der ihrer erbrachten Arbeitsleistung

im Verhältnis zur Arbeitsleistung eines gleich lange im Unternehmen

der Beklagten in Vollzeit tätigen Arbeitnehmers entspricht. Das sei

zulässig, so das BAG.

Bundesarbeitsgericht, Urteil vom 23.03.2021, 3 AZR 24/20
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Pflegeheim: Reservierungsgebühr für Zeit vor

tatsächlichem Einzug unzulässig

Eine Platz-/Reservierungsgebühr, die einem privatversicherten

Pflegebedürftigen für die Zeit vor dem tatsächlichen Einzug in das

Pflegeheim berechnet wurde, muss zurückerstattet werden. Dies stellt

der Bundesgerichtshof (BGH) klar.

Für die Mutter des Klägers bestand eine private

Pflegepflichtversicherung. Sie war seit dem 04.01.2016

pflegebedürftig und wurde zunächst in einem anderen Pflegeheim

vollstationär untergebracht. Am 12.02.2016 schlossen der Kläger als

Vertreter seiner Mutter und die Beklagte als Einrichtungsträgerin

einen schriftlichen "Vertrag für vollstationäre Pflegeeinrichtungen"

mit Wirkung zum 15.02.2016. Der Einzug der Bewohnerin in das

Pflegeheim der Beklagten erfolgte am 29.02.2016.

Der Pflegevertrag sieht vor, dass die (künftige) Bewohnerin vom

Vertragsbeginn bis zum Einzugstermin eine Platzgebühr von 75

Prozent der Pflegevergütung, der Entgelte für Unterkunft und

Verpflegung sowie des Umlagebetrags nach der

Altenpflegeausbildungsausgleichsverordnung (AltPflAusglVO) zu

entrichten hat. Dementsprechend stellte die Beklagte der Mutter des

Klägers für die Reservierung eines Zimmers in ihrem Pflegeheim im

Zeitraum vom 15. bis 28.02.2016 eine Platzgebühr von 1.127,84 Euro

in Rechnung. Der Kläger bezahlte zunächst den Rechnungsbetrag.

2018 forderte er die Beklagte erfolglos zur Rückzahlung auf. Er

machte geltend, gemäß § 87a Sozialgesetzbuch XI (SGB XI) habe eine

Vergütungspflicht erst ab dem tatsächlichen Einzug seiner Mutter in

das Heim bestanden. Abweichende Vereinbarungen seien unwirksam.

Das Amtsgericht hat die Beklagte zur Zahlung des geforderten

Betrags verurteilt. Auf die Berufung der Beklagten hat das Landgericht

(LG) das erstinstanzliche Urteil dahin abgeändert, dass es die Beklagte

unter Klageabweisung im Übrigen zur Zahlung von 209,30 Euro

verurteilte. Dieses Urteil hat der BGH aufgehoben und die Sache

zurückverwiesen, soweit die Klage abgewiesen worden ist.

Die Vereinbarung einer Platz-/Reservierungsgebühr sei mit § 15

Absatz 1 Satz 1 Wohn- und Betreuungsvertragsgesetz (WBVG) in

Verbindung mit § 87a Absatz 1 Satz 1 SGB XI unvereinbar und daher

unwirksam (15 Absatz 1 Satz 2 WBVG, § 87a Absatz 1 Satz 4 SGB XI).

Nach § 15 Absatz 1 Satz 1 WBVG müssten in Verträgen mit

Verbrauchern, die Leistungen nach dem SGB XI in Anspruch nehmen,

die Vereinbarungen den Regelungen des Siebten und Achten Kapitels

des SGB XI sowie den aufgrund dieser Kapitel getroffenen

Regelungen entsprechen. Die Verweisung in § 15 Absatz 1 Satz 1

WBVG auf die Vorschriften des Achten Kapitels des SGB XI über die

Vergütung der Pflegeleistungen schließe die zu diesen

Bestimmungen zählende Regelung des § 87a Absatz 1 SGB XI ein.

Entgegen der Auffassung des LG umfasse der Anwendungsbereich

des § 15 Absatz 1 WBVG nicht nur Verbraucher, die Leistungen der

sozialen Pflegeversicherung im Sinne des § 28 SGB XI unmittelbar

beziehen, sondern auch Verbraucher, die Leistungen einer privaten

Pflegepflichtversicherung erhalten und damit mittelbar Leistungen

auf der Basis des Vierten Kapitels des SGB XI in Anspruch nehmen.

Dafür sprechen laut BGH nicht nur der enge systematische

Zusammenhang und die leistungsmäßige Gleichstellung der sozialen

und der privaten Pflegeversicherung (§ 23 in Verbindung mit § 110

SGB XI), sondern vor allem auch der in der Gesetzesbegründung

eindeutig zum Ausdruck gebrachte Wille des Gesetzgebers sowie

Sinn und Zweck der Vorschrift.

In der Gesetzesbegründung werde ausgeführt, dass mit § 15 Absatz 1

WBVG eine Sonderregelung für das Verhältnis zwischen

vertraglichen Vereinbarungen von Unternehmer und Verbraucher

und den gesetzlichen Regelungen des SGB XI geschaffen werde.

Hiernach seien vertragliche Vereinbarungen, die den Vorschriften

des SGB XI sowie den aufgrund dieser Vorschriften getroffenen

Regelungen nicht entsprächen, unwirksam. Erfasst würden mit der

Bezugnahme auf die Regelungen des SGB XI auch die Fälle

mittelbarer Leistungsinanspruchnahme im Rahmen der privaten

Pflegepflichtversicherung.
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Dem in der Gesetzesbegründung betonten Zweck des § 15 Absatz 1

WBVG, den Vorrang des Leistungserbringungsrechts nach dem SGB

XI vor vertraglichen Vereinbarungen nach dem WBVG sicherzustellen

und die zivil- /vertragsrechtlichen Vorgaben des WBVG mit den

leistungsrechtlichen Bestimmungen des SGB XI zu harmonisieren,

könne nur dann umfassend Rechnung getragen werden, wenn der

Anwendungsbereich der Norm auch auf die Fälle der mittelbaren

Inanspruchnahme von Sozialleistungen nach dem SGB XI erstreckt

wird. Andernfalls käme es zu einer kaum nachvollziehbaren

Ungleichbehandlung der hinsichtlich des Leistungsumfangs

gleichgestellten Versicherten in der privaten Pflegeversicherung, die

der Gesetzgeber in diesem Bereich gerade vermeiden wollte.

Es sei mit § 87a Absatz 1 Satz 1 SGB XI unvereinbar, eine Platz- oder

Reservierungsgebühr auf der Basis des vertraglichen Leistungsentgelts

– gegebenenfalls vermindert um pauschalierte ersparte

Aufwendungen – für die Zeit vor der Aufnahme des Pflegebedürftigen

in das Pflegeheim bis zum tatsächlichen Einzugstermin vertraglich

festzulegen, so der BGH weiter. Dies widerspräche nicht nur dem

Prinzip der Abrechnung der tatsächlichen Leistungserbringung auf

Tagesbasis, sondern begründete auch die (naheliegende) Gefahr, dass

Leerstände im Anschluss an einen Auszug oder das Versterben eines

Heimbewohners doppelt berücksichtigt würden, nämlich zum einen

über die in die Pflegesätze eingeflossene Auslastungskalkulation

und/oder etwaige Wagnis- und Risikozuschläge und zum anderen

über die zusätzliche Inrechnungstellung eines Leistungsentgelts ohne

tatsächliche Leistungserbringung gegenüber einem zukünftigen

Heimbewohner.

§ 87a Absatz 1 Satz 4 SGB XI erkläre die Regelungen zur

Zahlungspflicht nach § 87a Absatz 1 Satz 1 SGB XI für zwingend.

Wegen § 15 Absatz 1 Satz 2 WBVG sei es auch nicht möglich,

abweichenden Vereinbarungen in einem Wohn- und

Betreuungsvertrag den Vorrang einzuräumen. Die Beklagte sei daher

nach Bereicherungsrecht zur Rückerstattung weiterer 918,54 Euro

verpflichtet. Der BGH konnte jedoch nicht abschließend entscheiden.

Es seien Feststellungen dazu nachzuholen, ob der Kläger für den

geltend gemachten Anspruch aktivlegitimiert ist.

Bundesgerichtshof, Urteil vom 15.07.2021, III ZR 225/20

Eigentumsübergang im Wege der

Zwangsversteigerung ist Veräußerungsgeschäft im

Sinne des § 23 EStG

Eine Zwangsversteigerung eines Grundstücks kann ein privates

Veräußerungsgeschäft im Sinne des § 23 Einkommensteuergesetz

(EStG) sein. Dies hat das Finanzgericht (FG) Düsseldorf in einem

Verfahren des vorläufigen Rechtsschutzes entschieden (2 V 2664/20

A(E)) und dies nun im dazugehörigen Klageverfahren bestätigt.

Im Jahr 2019 wurden zwei Grundstücke des Klägers

zwangsversteigert. Beide Grundstücke hatte der Kläger 2009 im

Wege der Zwangsversteigerung erworben. Das Finanzamt sah darin

zwei private Veräußerungsgeschäfte und versteuerte sonstige

Einkünfte des Klägers.

Der Kläger war hingegen der Ansicht, dass er den Überschuss

zwischen Versteigerungserlös und Anschaffungskosten nicht zu

versteuern habe. Es fehle bereits an einer Veräußerung. Ein

Eigentumsverlust aufgrund einer Zwangsversteigerung beruhe – wie

eine Enteignung – nicht auf einem willentlichen Entschluss des

Eigentümers. Außerdem sei bei der Fristberechnung nicht auf den

Zeitpunkt der Abgabe des Meistgebots, sondern auf das spätere

Datum des Zuschlagbeschlusses abzustellen, sodass im Streitfall die

Zehnjahresfrist abgelaufen sei.

Ebenso wie der Aussetzungsantrag hatte die Klage keinen Erfolg. Das

FG Düsseldorf bestätigte die Ansicht des Finanzamts, dass der Kläger

zwei private Veräußerungsgeschäfte getätigt habe. Bei einer

Zwangsversteigerung beruhe der Eigentumsverlust auf einem

Willensentschluss des Eigentümers. Denn er könne – anders als bei

einer Enteignung – den Eigentumsverlust durch eine Befriedigung der

Gläubiger verhindern. Ob dem Kläger eine Gläubigerbefriedigung

tatsächlich wirtschaftlich möglich gewesen sei, sei insofern

unbeachtlich.

Das FG bejahte auch eine Veräußerung innerhalb der Frist des § 23

EStG. Für diese Fristberechnung sei auf das obligatorische

Rechtsgeschäft abzustellen. Bei einer Zwangsversteigerung sei daher

der Tag der Abgabe des jeweiligen Meistgebots entscheidend. Der

Zuschlag, mit dem der Erwerber anschließend das Eigentum kraft

Hoheitsakts erwerbe, sei hingegen der "dingliche" Akt der

Eigentumsübertragung, der für die Fristberechnung unerheblich sei.

Das FG hat die Revision nicht zugelassen.

Finanzgericht Düsseldorf, Urteil vom 28.04.2021, 2 K 2220/20 E
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Bankgeschäfte getätigt: Miterben können nur bedingt

Rechnungslegung verlangen

Kümmert sich ein Sohn um die Bankangelegenheiten seiner Mutter,

ist er nach deren Tod den Miterben gegenüber nicht in jedem Fall zur

Rechnungslegung über die vorgenommenen Geschäfte verpflichtet.

Dies hat das Oberlandesgericht (OLG) Braunschweig entschieden.

Die Parteien des Rechtsstreits waren Geschwister. Der Sohn besorgte

für die Mutter zu ihren Lebzeiten die Bankgeschäfte. Hierfür hatte

diese ihm nicht nur eine Bankvollmacht, sondern auch eine

Vorsorgevollmacht für den Fall ihrer Pflege- und

Betreuungsbedürftigkeit erteilt. Nachdem die Mutter gestorben war,

erhob die Tochter als Miterbin gegen ihren Bruder eine sogenannte

Stufenklage. In der nun entschiedenen, ersten Klagestufe ging es

darum, ob der Sohn der Erbengemeinschaft Rechnung legen, also eine

übersichtliche und belegte Aufstellung aller von ihm vorgenommenen

Bankgeschäfte vornehmen musste.

Die Klage hatte nur zum Teil Erfolg. Voraussetzung für einen Anspruch

auf Rechnungslegung sei, dass die Mutter den Bruder

rechtsverbindlich mit der Vornahme der Bankgeschäfte beauftragt

habe. Ein solcher Auftrag ergebe sich nicht aus der Vollmacht an sich.

Nach einer ausführlichen Anhörung beider Geschwister und der

Vernehmung eines Zeugen stand für das OLG wegen der

wirtschaftlichen Bedeutung der Geschäfte aber fest, dass die Mutter

dem Sohn einen Auftrag erteilt habe, allerdings erst für den

Zeitpunkt, als sie pflege- und betreuungsbedürftig geworden sei.

Denn in diesem Zustand habe die Mutter ihre Bankgeschäfte weder

selbst wahrnehmen noch deren Vornahme durch den Sohn

kontrollieren können.

Weil sich für die Zeit davor keine Auftragserteilung feststellen lasse,

müsse der beklagte Sohn der Erbengemeinschaft für diesen Zeitraum

nur Auskünfte geben. Eine zusätzliche schriftliche Abrechnung schulde

er nicht.

Ob der Sohn der Erbengemeinschaft aus diesem oder einem anderen

Zeitraum Geldbeträge zahlen muss, hatte das OLG eigenen Angaben

zufolge nicht zu entscheiden. Das bleibe zunächst dem Landgericht

Braunschweig vorbehalten, wo das Verfahren nun fortgesetzt werde.

Oberlandesgericht Braunschweig, Urteil vom 28.04.2021, 9 U 24/20

Gewährung des Begünstigungstransfers erfordert

keine Erbauseinandersetzung innerhalb von sechs

Monaten

Die Erbschaftsteuerbegünstigungen für den Erwerb von

Betriebsvermögen und eines Familienheims können vom Erben auf

einen Dritten übergehen, wenn im Rahmen der Nachlassteilung

begünstigtes Vermögen übertragen wird. Entgegen der Auffassung

der Finanzverwaltung setzt dieser Begünstigungstransfer nicht

voraus, dass die Erbauseinandersetzung innerhalb von sechs

Monaten nach dem Erbfall erfolgt. Dies hat das Finanzgericht (FG)

Düsseldorf entschieden.

Der Kläger und sein Bruder sind zu je 1/2 Erben ihrer 2015

verstorbenen Eltern. Zum Nachlass gehörten unter anderem eine

Kommanditbeteiligung des Vaters und mehrere Grundstücke. Das

beklagte Finanzamt setzte gegenüber dem Kläger die Erbschaftsteuer

unter dem Vorbehalt der Nachprüfung fest. Dabei wurden ihm für

den Erwerb des Betriebsvermögens und für einzelne Grundstücke

Vergünstigungen gemäß §§ 13a bis 13c Erbschaftsteuer- und

Schenkungsteuergesetz (ErbStG) gewährt. Weiterhin kam für eine

nach dem Erbfall vom Kläger bewohnte Wohnung die

Steuerbefreiung des § 13 Absatz 1 Nr. 4c ErbStG zur Anwendung.

Zum Zweck der Erbauseinandersetzung trafen die Brüder im Jahr

2018 eine Vereinbarung. Der Bruder übertrug dem Kläger den

hälftigen Eigentumsanteil an der vom Kläger bewohnten Wohnung

sowie den anteiligen Kommanditanteil. Die Grundstücke wurden

zwischen den Brüdern aufgeteilt. Anschließend beantragte der

Kläger beim Finanzamt eine Änderung seiner

Erbschaftsteuerfestsetzung. Nach der Vermögensaufteilung seien

ihm die erbschaftsteuerlichen Begünstigungen für das

Betriebsvermögen und das Familienheim statt bisher zu 50 Prozent

in vollem Umfang zu gewähren.

Das Finanzamt lehnte eine Bescheidänderung ab. Eine

Erbauseinandersetzung könne steuerlich nur berücksichtigt werden,

wenn sie zeitnah – also innerhalb von sechs Monaten – nach dem

Erbfall erfolge. Im Streitfall seien zwischen dem Erbfall und der

Erbauseinandersetzung jedoch drei Jahre vergangen.
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Die dagegen gerichtete Klage hatte Erfolg. Das FG Düsseldorf

entschied, dass der Zeitablauf von etwa drei Jahren dem Übergang

der Erbschaftsteuerbegünstigungen vom Bruder auf den Kläger nicht

entgegensteht. Die Richter führten aus, dass das Gesetz keine Frist

enthalte, innerhalb derer die Erbauseinandersetzung zu erfolgen habe.

Im Streitfall sei der für einen Begünstigungstransfer erforderliche

innere Zusammenhang zwischen der Vermögensaufteilung und dem

Erbfall gegeben. Ein solcher Zusammenhang könne auch dann noch

bestehen, wenn die Auseinandersetzung – etwa bei komplexen

Vermögenslagen und zu klärenden Bewertungsfragen – erst längere

Zeit nach dem Erbfall erfolge.

Es bestünden keine Anhaltspunkte dafür, dass es aufgrund eines

neuen Willensentschlusses der Erben zu einer Vermögensübertragung

gekommen sei. Bei der Neuberechnung der Erbschaftsteuer werde das

Finanzamt auch die Steuerbefreiung für ein Familienheim in vollem

Umfang zu berücksichtigen haben. Das FG hielt es für unschädlich,

dass der Bruder die persönlichen Voraussetzungen dieser

Steuerbefreiung nicht erfüllte. Entscheidend sei, dass er dem Kläger

abstrakt begünstigungsfähiges Vermögen übertragen habe und der

Kläger die persönlichen Voraussetzungen der Steuerbefreiung erfülle.

Die vom FG zugelassene Revision wurde eingelegt und ist beim

Bundesfinanzhof unter dem Aktenzeichen II R 12/21 anhängig.

Finanzgericht Düsseldorf, Urteil vom 21.04.2021, 4 K 1154/20 Erb,

nicht rechtskräftig

Erbrecht des Staates darf erst nach ausreichenden

Nachforschungen zu anderen Erben festgestellt

werden

Hat ein Verstorbener keinen Ehe- oder Lebenspartner und keine

Verwandten und hat er auch nicht durch ein Testament oder eine

andere letztwillige Verfügung einen Erben eingesetzt, so erbt der

Staat nach § 1936 des Bürgerlichen Gesetzbuchs (BGB) sein

Vermögen. Dieses so genannte Erbrecht des Fiskus stellt das

Nachlassgericht nach § 1964 BGB fest, wenn ein Erbe nicht innerhalb

einer den Umständen entsprechenden Frist zu ermitteln ist. Das

Oberlandesgericht (OLG) Celle hat hervorgehoben, dass die

Anforderungen an die Erbenermittlungspflicht des Nachlassgerichts

dabei nicht zu niedrig angesetzt werden dürfen.

Die Erblasserin war am 24.02.2021 in der von ihr gemieteten

Wohnung tot aufgefunden worden. Das für die Bestattung

zuständige Ordnungsamt hatte keine Informationen zu Angehörigen.

Das Zentrale Testamentsregister wies zwar auf eine namentlich

benannte Tochter der Erblasserin hin. Das Standes- und

Einwohnermeldeamt an dem angegebenen Geburtsort dieser

Tochter teilte aber mit, dass diese dort nicht gemeldet sei.

Auf dieser Grundlage konnte das Erbrecht des Fiskus laut OLG Celle

noch nicht festgestellt werden. Zwar stünden Reichweite und

Umfang der Erbenermittlungen im pflichtgemäßen Ermessen des

Nachlassgerichts. Auch dürfe das Nachlassgericht beispielweise nach

§ 1965 BGB von einer öffentlichen Aufforderung zur Anmeldung von

Erbrechten absehen, wenn die dafür erforderlichen Kosten im

Hinblick auf das Vermögen des Erblassers unverhältnismäßig hoch

wären.

Der Wert des Nachlasses sei hier aber noch nicht ausreichend

ermittelt worden. Zudem könne selbst bei einer Überschuldung nicht

ohne Weiteres angenommen werden, dass ein Erbe die Erbschaft

ausschlagen werde. Als Faustformel betont das OLG, dass

regelmäßig mindestens Anfragen an Sterbe-, Ehe- und

Geburtenregister der feststellbaren Lebensmittelpunkte eines

Erblassers gerichtet werden müssen. Da im vorliegenden Fall zudem

der Name, das Geburtsdatum und der Geburtsort einer möglichen

Tochter bekannt waren, hätten auch ausgehend von diesen

Informationen weitere Ermittlungen erfolgen müssen.

Diese nach dem Beschluss des OLG durchgeführten weiteren

Ermittlungen waren letztlich auch erfolgreich. In der (vermüllten)

Wohnung der Erblasserin wurden neben der Anschrift der Tochter

Nachweise über zwei Konten sowie rund 1.000 Euro Bargeld

gefunden.

Oberlandesgericht Celle, Beschluss vom 20.04.2021, 6 W 60/21
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Nutzer von sozialen Netzwerken erhalten mehr

Rechte

Mit dem Gesetz zur Änderung des Netzwerkdurchsetzungsgesetzes

(NetzDG), das am 28.06.2021 in Kraft getreten ist, werden die Rechte

der Nutzer sozialer Netzwerke gestärkt.

Wie das Bundesjustizministerium mitteilt, ist mit dem Gesetz nun

ausdrücklich klargestellt, dass es Nutzern auf einfache Weise möglich

sein muss, einem sozialen Netzwerk Hinweise auf rechtswidrige

Inhalte zu übermitteln. Entsprechende Meldewege müssten leicht

auffindbar und für jeden einfach zu bedienen sein – und zwar direkt

vom Inhalt aus, der dem sozialen Netzwerk als rechtswidrig gemeldet

werden soll.

Soziale Netzwerke seien künftig zudem dazu verpflichtet, auf Antrag

betroffener Nutzer ihre Entscheidungen über die Löschung oder

Beibehaltung eines Inhalts zu überprüfen. Diese Regelung greife erst

ab dem 01.10.2021, um den sozialen Netzwerken ausreichend

Vorbereitungszeit zu geben, dieses Verfahren einzurichten, so das

Bundesjustizministerium

Weiter werde im NetzDG klargestellt, dass an die bereits

vorgeschriebenen Zustellungsbevollmächtigten auch Schriftstücke bei

Wiederherstellungsklagen zugestellt werden können, also bei

Nutzer-Klagen auf Wiederherstellung eines gelöschten Beitrags.

Durch die Änderung wird laut Ministerium der Schutz gegen

unberechtigte Löschungen und Account-Sperrungen verbessert.

Mithilfe privater Schlichtungsstellen könnten Streitigkeiten zwischen

Nutzern und sozialen Netzwerken auch außergerichtlich beigelegt

werden. Dadurch könnten Streitfragen häufig schneller und für die

Beteiligten mit weniger Kosten geklärt werden, erläutert das

Bundesjustizministerium. Das Gesetz regele die Voraussetzungen für

die Anerkennung solcher Schlichtungsstellen. Für

Videosharing-Plattformen mit Sitz in Deutschland solle eine

behördliche Schlichtungsstelle geschaffen werden. Das sehe die

EU-Richtlinie für Audiovisuelle Mediendienste vor.

Wer Ziel von Beleidigungen oder Bedrohungen wird, könne ab sofort

Auskunftsansprüche gegenüber sozialen Netzwerken leichter

gerichtlich durchsetzen. Das bislang zweistufige Verfahren werde auf

eine Entscheidung beschränkt: Das Gericht, das über die Zulässigkeit

der Herausgabe von Nutzerdaten entscheidet, könne zugleich auch

die Herausgabe dieser Daten – wie des Namens eines Nutzers –

anordnen.

Bundesjustizministerium, PM vom 28.06.2021

Mobilfunkvertrag: Vertragsbindung bei

Verlängerung mit neuem Smartphone über zwei

Jahre hinaus zulässig

Ein Mobilfunkvertrag kann sich bei einem vor Ablauf der

vereinbarten Vertragslaufzeit seitens des Kunden gewünschten

Tarifwechsel mit neuem Endgerät in zulässiger Weise um weitere 24

Monate ab dem Ende der jeweiligen Vertragslaufzeit verlängern. Das

hat das Oberlandesgericht (OLG) Köln entschieden und damit ein

vorangegangenes Urteil des Landgerichts (LG) Bonn bestätigt.

Der klagende Verbraucherverband hatte ein bundesweit agierendes

Fest- und Mobilfunknetzunternehmen wegen Unterlassung in

Anspruch genommen, weil dessen Vorgehensweise bei einer

vorzeitigen Tarif- und Preisänderung mit neuem Endgerät zu einer

unzulässigen bindenden Laufzeit des Vertrages von mehr als zwei

Jahren führen könne. Im zugrunde liegenden Sachverhalt war der

ursprüngliche Mobilfunkvertrag mehrfach verlängert worden, zuletzt

im September 2019 circa fünf Monate vor Ablauf der

Mindestlaufzeit. Hierbei übernahm der Sohn des ursprünglichen

Kunden den Vertrag, wobei ein Tarifwechsel stattfand und ein neues

Endgerät erworben wurde. In ihrem Bestätigungsschreiben zu den

geänderten Vertragsdetails führte die Beklagte aus, dass sich die

Mindestvertragslaufzeit ab dem ursprünglichen Ende der Laufzeit um

24 Monate verlängere. Das LG Bonn hatte mit Urteil vom

01.12.2020 (11O 31/20) den seitens des Klägers unter anderem auf §

309 Nr. 9a Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) gestützten

Unterlassungsanspruch abgelehnt und die Klage abgewiesen.

Dieser Auffassung hat sich das OLG Köln angeschlossen. Zur

Begründung hat es ausgeführt, dass nicht von einem an der

Vorschrift des § 309 Nr. 9a BGB zu messenden erstmaligen

Abschluss eines Mobilfunkvertrages, sondern von einer Verlängerung

des ursprünglichen Vertrages auszugehen sei. Dies ergebe die

Auslegung der zugrunde liegenden Vertragserklärungen, in denen

ausdrücklich von einer Vertragsverlängerung die Rede sei, der der

Kunde zustimme. Die mit dem Tarifwechsel verbundene umfassende

Änderung der Vertragsdetails ändere hieran nichts. Gegen die

Annahme eines Neuabschlusses spreche insbesondere, dass die

Leistungen nach der Änderung sofort wirksam wurden und die für

die Zukunft vereinbarten Leistungen unmittelbar vor Ablauf des

ursprünglichen Vertrages als vereinbart gelten sollten.
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Dieses Verständnis trage auch den Interessen der Vertragsparteien

Rechnung. Zwar habe der Kunde ein Interesse, den Vertrag möglichst

zeitnah zu beenden, um – ohne vertragliche Bindung – einen neuen

Mobilfunkvertrag abschließen zu können, der sich an den aktuellen

Konditionen orientiert. Dem stehe aber das Interesse des

Unternehmens entgegen, die zulässige und vereinbarte

Vertragslaufzeit einzuhalten, sodass aus seiner Sicht allein die

Änderung des Vertrages mit neuen Konditionen zweckmäßig

erscheine. Der Kunde erhalte somit im Gegenzug für eine verlängerte

Bindung eine Änderung der Vertragskonditionen und die Möglichkeit,

ein Handy zu vergünstigten Konditionen zu erwerben.

Das OLG hat die Revision nicht zugelassen.

Oberlandesgericht Köln, Urteil vom 28.05.2021, 6 U 149/20

Bundesnachrichtendienst muss Auskünfte nur zu so

genannten Kennenlernterminen von

Medienvertretern erteilen

Journalisten können auf der Grundlage des verfassungsunmittelbaren

Auskunftsanspruchs der Presse aus Artikel 5 Absatz 1 Satz 2 GG

verlangen, dass der Bundesnachrichtendienst (BND) mitteilt, welche

Medienvertreter aus Anlass so genannter Kennenlerntermine Zugang

zu seiner Liegenschaft in Berlin erhalten haben. Dagegen muss der

BND nicht die Namen der Medienvertreter und der von ihnen

vertretenen Medien nennen, mit denen er auf deren Initiative

Einzelgespräche geführt hat. Dies hat das Bundesverwaltungsgericht

(BVerwG) entschieden.

Der Kläger ist Journalist und Redakteur einer Tageszeitung. Er bat den

BND um Auskunft, welchen Medienvertretern dieser Zugang zu seiner

Liegenschaft in Berlin gewährt und mit welchen dieser im Jahr 2019

vertrauliche Einzelgespräche geführt hat. Ziel des Auskunftsbegehrens

ist, Informationen über die Pressearbeit des BND und insbesondere

über die Praxis der Einzelgespräche zu erhalten. Der BND hat

vorprozessual nur einen Teil der Fragen beantwortet. Während des

Klageverfahrens hat er weitere Fragen beantwortet und unter

anderem mitgeteilt, dass seit Anfang 2019 bis zur Auskunftserteilung

44 Medienvertreter um Einzelgespräche nachgesucht haben und 51

Einzelgespräche geführt worden sind.

Mit seiner Klage hat der Kläger Auskunft begehrt, welchen

Medienvertretern und welchen von ihnen vertretenen Medien der

BND seit dem 04.06.2019 an welchem Tag aus welchem Anlass

Zugang zu seiner Liegenschaft in Berlin gewährt hat und welche

weiteren schriftlichen Informationen dem BND zu dem jeweiligen

Termin vorliegen. Auch wollte er wissen, mit welchen

Medienvertretern der BND an welchem Tag ein Einzelgespräch

geführt hat und welche Medien diese vertreten haben.

Die Klage, über die das BVerwG in erster und letzter Instanz zu

entscheiden hat, hat teilweise Erfolg gehabt. Hinsichtlich des ersten

Auskunftsbegehrens hat der BND während des Klageverfahrens

mitgeteilt, dass er Medienvertretern Zugang zu seiner Liegenschaft

nur aus Anlass von so genannten Kennenlernterminen gewährt hat.

Insoweit habe der BND den Auskunftsanspruch erfüllt und die Klage

sei abzuweisen gewesen. Demgegenüber habe die Klage insoweit

Erfolg, als der BND darüber Auskunft zu erteilen hat, welchen

Medienvertretern er an welchem Tag zum Zwecke des

Kennenlernens Zugang zu seiner Liegenschaft in Berlin gewährt hat.

Dem Auskunftsinteresse stünden keine schutzwürdigen privaten

Interessen der betroffenen Journalisten und der von ihnen

vertretenen Medien entgegen.

Soweit der Kläger weitere Auskünfte zu den Einzelgesprächen

begehrt hat, ist die Klage erfolglos geblieben.

Bundesverwaltungsgericht, Urteil vom 08.07.2021, BVerwG 6 A

10.20
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AfD-Eilanträge gegen Verfassungsschutz: Keine

Entscheidungen mehr vor Bundestagswahl

Das Verwaltungsgericht (VG) Köln wird über die beiden Eilanträge der

AfD gegen das Bundesamt für Verfassungsschutz (BfV) nicht mehr vor

der Bundestagswahl entscheiden. Dies teilte das Gericht angesichts

des großen öffentlichen Interesses an den Verfahren mit. Mit den

Eilanträgen wendet sich die AfD zum einen gegen die Einstufung als

so genannter Verdachtsfall und zum anderen gegen die Bekanntgabe

der Mitgliederzahl des "Flügels".

Ursprünglich waren Entscheidungen in ausreichendem Abstand zur

Bundestagswahl Anfang Juli 2021 geplant gewesen. Diese Planung der

zuständigen Kammer lasse sich wegen der hohen Komplexität der

Verfahren sowie maßgeblich aufgrund der späten Übersendung der

Verwaltungsvorgänge durch das BfV nicht mehr halten, so das VG

Köln. Im Hinblick auf eine gegebenenfalls erst kurz vor dem Wahltag

mögliche Beschlussfassung seien die Entscheidungen nun auf die Zeit

nach der Bundestagswahl verschoben worden. Das gebiete der

Respekt vor der Entscheidung der Wähler, meint das Gericht. Insofern

sei zu berücksichtigen, dass sowohl eine für die AfD positive als auch

eine negative Entscheidung die Wahlentscheidung der Bürger

zugunsten und zulasten der Partei beeinflussen könne. Weiter sei in

den Blick zu nehmen, dass die Frage der Einstufung als Verdachtsfall

die Beobachtung von Bundes- wie Landtagsabgeordneten der AfD mit

nachrichtendienstlichen Mitteln betreffe.

Das VG Köln beabsichtigt eigenen Angaben zufolge, im ersten Quartal

des Jahres 2022 Entscheidungen in den Verfahren der Hauptsache

nach mündlicher Verhandlung zu treffen und dabei über die

Eilverfahren mit zu entscheiden, da sie eine in den Verfahren des

vorläufigen Rechtsschutzes in der Regel nur mögliche summarische

Prüfung der Tatsachenlage angesichts der Bedeutung der Verfahren

für nicht ausreichend erachtet. Bis dahin sei das BfV im Verfahren

betreffend die Einstufung als Verdachtsfall an die

Zwischenentscheidung des Gerichts vom 05.03.2021 gebunden, die

das BfV nicht mit einer Beschwerde angegriffen habe. Danach sei es

dem Bundesamt bis zu einer Entscheidung über den von der AfD

gestellten Eilantrag untersagt, die Partei als Verdachtsfall einzustufen

oder zu behandeln sowie eine Einstufung oder Behandlung als

Verdachtsfall erneut bekanntzugeben.

Verwaltungsgericht Köln, PM vom 08.07.2021 zu 13 L 104/21 und 13

K 325/21 (Eilverfahren und Klageverfahren betreffend die

Mitgliederzahl des Flügels) sowie 13 L 105/21 und 13 K 326/21

(Eilverfahren und Klageverfahren betreffend die Einstufung als

Verdachtsfall)

EU-Binnenmarkt: Neue Regeln für sichere Produkte

in Kraft

Seit dem 16.07.2021 ist die EU-Marktüberwachungs- und

Konformitätsverordnung vollständig anwendbar. Wie die

EU-Kommission mitteilt, stellt sie sicher, dass Produkte, die auf dem

EU-Markt in Verkehr gebracht werden, den EU-Rechtsvorschriften

entsprechen und die Anforderungen an die öffentliche Gesundheit

und Sicherheit erfüllen. Damit sollen gleiche

Wettbewerbsbedingungen geschaffen werden und keine

gefährlichen Produkte und Nicht-EU-konforme Produkte aus

Nicht-EU-Staaten in den Unionsmarkt gelangen. Klarere

Vorschriften, schärfere Konformitätskontrollen und eine engere

grenzüberschreitende Zusammenarbeit der Behörden machten die

Marktüberwachung effizienter.

Die von der Kommission im Juni 2019 vorgeschlagene Verordnung

gelte nun für eine breite Palette von Produkten, die von 73

EU-Rechtsvorschriften abgedeckt werden, von Spielzeug über

Elektronik bis hin zu Autos. Um die Einhaltung dieser Vorschriften

durch die Unternehmen zu fördern, werde die Verordnung dazu

beitragen, dass die Unternehmen über das Portal "Europa für Sie"

und die Produktkontaktstellen kostenlos Informationen über die

Produktvorschriften erhalten.

Mit den neuen Regeln werden laut Kommission auch die Befugnisse

der Marktüberwachungsbehörden genauer festgelegt. Sie seien jetzt

befugt, Inspektionen vor Ort durchzuführen und Produkte verdeckt

zu kaufen. Indem sichergestellt wird, dass bestimmte

Produktkategorien nur dann auf dem EU-Markt in Verkehr gebracht

werden können, wenn ein Wirtschaftsbeteiligter in der EU als

Gesprächspartner für die Behörden präsent ist, reagiere die

Kommission auch auf die wachsenden Herausforderungen des

elektronischen Handels und neuer Lieferketten. Um Unternehmen

bei der Anpassung an diese Anforderungen zu unterstützen, habe die

Kommission bereits im März 2021 entsprechende Leitlinien

herausgegeben.
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Darüber hinaus solle die Verordnung auch dazu beitragen, die

Zusammenarbeit zwischen den Vollzugs- und insbesondere den

Zollbehörden zu stärken, um eine wirksamere Kontrolle von

Produkten, die in den EU-Markt gelangen, an den Grenzen zu

gewährleisten, so die Kommission weiter. Der Grundstein für eine

verbesserte Zusammenarbeit zwischen den

Marktüberwachungsbehörden, der Kommission und den

Interessenvertretern sei durch die Gründung des European Product

Compliance Network Anfang Januar 2021 gelegt worden.

Europäische Kommission, PM vom 16.07.2021

Steuerlicher Querverbund: Bundesregierung sieht

keinen Änderungsbedarf

Die Bundesregierung sieht keinen Veränderungsbedarf beim

steuerlichen Querverbund, bei dem Verluste eines kommunalen

Betriebs mit den Gewinnen eines anderen kommunalen Betriebs

verrechnet werden können. Das teilt sie in ihrer Antwort (BT-Drs.

19/30813) auf eine Kleine Anfrage (BT-Drs. 19/30291) der Fraktion

Bündnis 90/Die Grünen mit.

Sie habe keine Kenntnis von konkreten Folgen der Corona-Pandemie

auf die Anwendung des steuerlichen Querverbunds in den

Kommunen. Es bestehe jedoch Einvernehmen mit den obersten

Finanzbehörden der Länder, dass zum Beispiel die pandemiebedingte

vorübergehende Schließung eines kommunalen Bades allein nicht zur

Folge habe, dass dieses Bad nicht mehr Teil eines steuerlichen

Querverbundes sein kann.

Voraussetzung für die Anwendung des steuerlichen Querverbunds sei

eine gegenseitige technisch-wirtschaftliche Verflechtung der Betriebe,

etwa eines Bäderbetriebs und eines Versorgungsbetriebs durch ein

Blockheizkraftwerk.

Deutscher Bundestag, PM vom 01.07.2021

Bürgermeister und Ortsvorsteher:

Sozialversicherungspflicht möglich

Die Sozialversicherungspflicht aufgrund Beschäftigung von

Ortsvorstehern und Bürgermeistern ist nicht ausgeschlossen, weil sie

ihre Tätigkeit zugleich als Ehrenbeamte ausüben. Dies stellt das

Bundessozialgericht (BSG) mit zwei Entscheidungen klar.

Vielmehr komme es auch bei diesen Organen juristischer Personen

des öffentlichen Rechts darauf an, inwieweit sie in ihrer Tätigkeit

Weisungen unterliegen und konkret in Verwaltungsabläufe

eingegliedert, zum Beispiel Dienstvorgesetzte sind. Ein weiteres

Kriterium sei, ob die Betroffenen eine Gegenleistung erhalten, die

sich als Arbeitsentgelt und nicht als Aufwandsentschädigung für eine

von ideellen Zwecken geprägte Tätigkeit darstellt. Dies sei in jedem

Einzelfall zu prüfen. Die Gegenleistung dürfe unter Berücksichtigung

bestimmter Merkmale – wie Höhe, Bemessung, steuerrechtliche

Ehrenamts- und kommunalrechtliche Entschädigungspauschalen –

nicht evident über den Ausgleich für den tatsächlichen Aufwand des

Ehrenamts hinausgehen.

Ortsvorsteher, die im Wesentlichen ihr Wahlamt ausüben, seien

grundsätzlich nicht abhängig beschäftigt. Eine dafür gezahlte

Aufwandsentschädigung sei jedenfalls dann nicht beitragspflichtig,

wenn sie nicht offensichtlich eine verdeckte Vergütung ist, so das

BSG. Demzufolge hat es in dem einen Verfahren (B 12 KR 25/19 R)

die Revision des Rentenversicherungsträgers zurückgewiesen.

Bürgermeister sei dagegen grundsätzlich sozialversicherungspflichtig

beschäftigt, wenn sie nicht nur Vorsitzende des Stadtrats, sondern

auch Spitze der Verwaltung und Dienstvorgesetzte sind und dafür

eine Entschädigung erhalten, die deutlich über steuerrechtliche

Ehrenamtspauschalen hinausgeht. In dem zweiten Verfahren hatte

die Revision des Rentenversicherungsträgers daher vor dem BSG

Erfolg (B 12 R 8/20 R).

Bundessozialgericht, Entscheidungen vom 27.04.2021, B 12 KR 25/19

R und B 12 R 8/20 R
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Pkw mit solarstrombetriebenem Kühlschrank: Stadt

durfte Nutzung untersagen

Das Verwaltungsgericht (VG) Gelsenkirchen hat die

Nutzungsuntersagung eines Pkws, den der Halter mit einem

solarstrombetriebenen Kühlschrank versehen hatte, durch die

Zulassungsstelle der Stadt Gelsenkirchen bestätigt. Das Fahrzeug sei

nicht vorschriftsmäßig im Sinne der Fahrzeugzulassungsverordnung.

Der Kläger hatte zwei Solarpaneele auf den Dachgepäckträger seines

Pkw geschraubt, diese über ein lose durch die Tür verlegtes Kabel mit

einer Autobatterie im Kofferraum verbunden und daran einen

Kühlschrank angeschlossen, den er im Kofferraum über der Batterie

anbrachte.

Polizeibeamte bemängelten bei einer Kontrolle unter anderem die

lose Verdrahtung zur unbefestigt im Kofferraum befindlichen Batterie,

die aufgrund von Ausgasungen bereits Salzverkrustungen an den

Wartungsöffnungen aufwies und deren Pole mit den

Elektroanschlüssen ohne Isolierung unmittelbar unter dem Boden des

darüber angebrachten Kühlschranks lagen. Sie forderten den Kläger

auf, den mangelfreien Zustand des Fahrzeugs durch einen

Sachverständigen nachweisen zu lassen. Da dieser Nachweis ausblieb,

untersagte die städtische Zulassungsstelle die Nutzung des Fahrzeugs.

Die dagegen gerichtete Klage blieb erfolglos. Zur Begründung führte

das VG Gelsenkirchen aus, dass allein die von der ungesichert im

Kofferraum verbauten Batterie offensichtlich ausgehenden Gefahren

die durch die Polizeibeamten angenommene Beeinträchtigung der

Verkehrssicherheit tragen. Das Fahrzeug des Klägers erweise sich als

nicht vorschriftsmäßig im Sinne der Fahrzeugzulassungsverordnung.

Verwaltungsgericht Gelsenkirchen, Gerichtsbescheid vom 19.04.2021,

14 K 333/21, rechtskräftig

Unfall beim Überqueren der Straße: Elfjährige trifft

keine Schuld

Das Oberlandesgericht (OLG) Celle hat ein Mitverschulden eines

elfjährigen Mädchens, das beim Überqueren einer Straße von einem

Auto erfasst worden war, verneint. Zwar habe es den

vorfahrtsberechtigten Fahrzeugverkehr nicht ausreichend beachtet.

Dies sei ihr aber nicht vorzuwerfen. Insoweit sei die

situationsbedingte Überforderung eines Kindes, eine Gefahrenlage

im Straßenverkehr richtig einzuschätzen, zu berücksichtigen.

Im Dezember 2012 überquerte die damals elfjährige Klägerin als

letztes von vier Kindern kurz vor 8.00 Uhr morgens im Dunkeln eine

Straße in der Nähe ihrer Schule. Eines der vorausgehenden Kinder

trug eine gelb reflektierende Jacke. Dieser Gruppe näherte sich ein

Kraftfahrzeug mit einer Geschwindigkeit von mindestens 55 km/h

anstatt erlaubter 50 km/h. Kurz bevor die Klägerin den Bürgersteig

erreichte, erfasste das Fahrzeug sie. Die Klägerin erlitt durch den

Unfall insbesondere einen Beckenbruch, einen Dammriss und eine

Mittelgesichtsprellung und wurde mehrtägig stationär behandelt. Sie

verlangt von dem Fahrer, der Halterin und der

Haftpflichtversicherung des Unfallfahrzeugs ein Schmerzensgeld und

die Verpflichtung, für künftige unfallbedingte Schäden

aufzukommen. Das Landgericht Verden hat in erster Instanz ein

Mitverschulden der Klägerin angenommen, aufgrund dessen ihre

Ansprüche um 25 Prozent gemindert seien.

Das OLG Celle hat der Klage demgegenüber in vollem Umfang Recht

gegeben. Der Fahrer des Kraftfahrzeugs habe den Unfall jedenfalls

ganz überwiegend verschuldet. Nach § 3 Absatz 2a der

Straßenverkehrsordnung (StVO) müsse sich ein Fahrzeugführer so

verhalten, dass eine Gefährdung insbesondere von Kindern,

hilfsbedürftigen und älteren Menschen ausgeschlossen ist. Hier hätte

der Fahrer sein Fahrverhalten sofort anpassen müssen, als er die

Kinder im Straßenbereich wahrnahm. Darüber hinaus hätte er den

Unfall auch verhindern können, wenn er nur die zulässige

Höchstgeschwindigkeit eingehalten hätte.
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Zwar habe sich das Kind zwar ebenfalls falsch verhalten. Entgegen §

25 Absatz 3 Satz 1 StVO hatte es beim Überqueren der Straße den

vorfahrtsberechtigten Fahrzeugverkehr nicht ausreichend beachtet.

Nach der Überzeugung des OLG traf es insoweit aber kein

Verschulden. Nach § 828 Absatz 2 des Bürgerlichen Gesetzbuchs

könnten Kinder ohnehin erst ab Vollendung des zehnten Lebensjahres

für Unfälle im Straßenverkehr verantwortlich sein. Hier sei

hinzugekommen, dass das nur unwesentlich ältere Kind

nachvollziehbarer Weise überfordert war, weil es sich schon auf der

Straße befand, als es das Fahrzeug wahrnahm, Entfernung und

Geschwindigkeit dieses Fahrzeugs auch aufgrund der Dunkelheit

falsch einschätzte und reflexhaft die falsche Entscheidung traf, der

Gruppe hinterherzulaufen. Der Fahrer des Kraftfahrzeugs habe sich

auch nicht darauf verlassen dürfen, dass sich das Kind richtig

verhalten werde.

Das OLG hat deshalb nicht nur die Verpflichtung der Beklagten

festgestellt, der Klägerin ihren materiellen Schaden vollständig zu

ersetzen. Er hat sie auch zur Zahlung eines Schmerzensgeldes

verurteilt, das mit insgesamt 35.000 Euro deutlich über den

Vorstellungen der Klägerin selbst liegt. Die Klägerin habe schwere

Verletzungen und Dauerschäden, unter anderem im Genitalbereich,

mit möglichen Risiken auch bei späteren Schwangerschaften erlitten.

Aufgrund ihres jungen Alters hatte und habe sie noch lange an den

Verletzungsfolgen zu tragen. Dies sei bei der

Schmerzensgeldbemessung bislang nicht berücksichtigt worden.

Oberlandesgericht Celle, Urteil vom 19.05.2021, 14 U 129/20

Fahrrad-Demo: Nicht auf der Autobahn

Das Verwaltungsgericht (VG) Braunschweig hat eine für den

05.06.2021 geplante Fahrraddemo unter dem Thema "Keine A 39 –

kein Gewerbegebiet Scheppau – Verkehrswende jetzt" auf der

Bundesautobahn 2 (A 2) im Vorfeld abgelehnt. Es bestätigte damit im

Eilverfahren eine Auflage des Landkreises Helmstedt.

Die Demonstration sollte am Schlossplatz in Braunschweig beginnen.

Der Demonstrationszug sollte sich dann unter anderem über die A 2

und die A 39 bis zur Anschlussstelle Wolfsburg-Mörse und danach bis

zur Wolfsburger City-Galerie bewegen, wo er sich mit einer

Fahrrad-Demonstration aus Wolfsburg vereinigen sollte; von dort aus

war eine gemeinsame Weiterfahrt auf der A 39 vorgesehen.

Das VG verweist auf die Rechtsprechung des

Oberverwaltungsgerichts (OVG) Niedersachsen. Danach dürften

Autobahnen grundsätzlich nur durch Kraftfahrzeuge genutzt werden,

sie stünden deshalb für Demonstrationen mit Fahrrädern nicht zur

Verfügung. Unabhängig davon sei das Verbot, die Autobahnen zu

benutzen, auch nach einer Abwägung mit entgegenstehenden

Rechtsgütern gerechtfertigt. Insbesondere würde eine

Demonstration auf der Autobahn zu erheblichen Gefahren für die

Sicherheit und Leichtigkeit des Straßenverkehrs führen, so das VG.

Dabei sei zu berücksichtigen, dass die A 2 und die A 39 auch auf den

Gegenfahrbahnen für circa sechs Stunden zuzüglich der

Abräumzeiten für die Sperren voll gesperrt werden müssten. Es sei

damit zu rechnen, dass sich vor den Sperren auf den Autobahnen

Staus bilden würden. Die A 39 werde von durchschnittlich über

34.000 Fahrzeugen täglich befahren, die A 2 von 84.000. Wegen der

Lockerungen der Kontaktbeschränkungen sei ein verstärkter

Reiseverkehr zu erwarten. Bei Staubildung entstünden

Unfallgefahren an den Stau-Enden und damit Gefahren für Leib und

Leben der Verkehrsteilnehmer. Hinzu kämen Beeinträchtigungen des

Autobahnverkehrs in Richtung Süden (Anbindung der A 39 an die A

7). Darüber hinaus werde die Hauptzufahrt zum VW-Werk für die

Materiallieferung "Just in Time" von der Anbindung an die A 39

abgeschnitten.

Die Teilnehmer der Demonstration seien demgegenüber durch die

angegriffene Auflage des Landkreises nicht über Gebühr belastet. Bis

auf die Nutzung der Autobahnen könne die Demo wie geplant

stattfinden. Die Ausweichstrecke führe über die Kreis- und

Landstraßen nahe der Autobahnen. Die politischen Anliegen der

Demonstration könnten weiterhin wirkungsvoll vorgetragen werden.

Gegen die Entscheidung des Verwaltungsgerichts kann der

Antragsteller Beschwerde beim Niedersächsischen OVG einlegen.

Verwaltungsgericht Braunschweig, Beschluss vom 02.06.2021, 5 B

158/21
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Coronabedingte Schließungen: Fitnessstudios

müssen Beiträge zurückzahlen

Fitnessstudios müssen die Beiträge, die sie während der Zeit

behördlich angeordneter, coronabedingter Schließungen eingezogen

haben, an ihre Mitglieder zurückzahlen. Dies stellt das Landgericht

(LG) Osnabrück klar. Es folgt damit der Einschätzung der ersten

Instanz.

Der Kläger hatte mit dem beklagten Fitnessstudio einen

Mitgliedsvertrag über 24 Monate geschlossen. Aufgrund behördlicher

Anordnung musste das Fitnessstudio vom 16.03.2020 bis zum

04.06.2020 schließen. Noch während der Schließung kündigte der

Kläger seine Mitgliedschaft zum 08.12.2021. Die Beklaget zog die vom

Kläger geschuldeten Mitgliedsbeiträge auch für den Zeitraum der

Schließung weiterhin ein. Der Aufforderung, die gezahlten Beiträge

für den Schließungszeitraum zu erstatten, kam das Fitnessstudio nicht

nach.

Das Amtsgericht Papenburg gab dem Kläger Recht und verurteilte das

beklagte Fitnessstudio zur Rückzahlung der gezahlten Beträge.

Dagegen legte das Fitnessstudio Berufung ein. Es machte geltend, die

von ihm geschuldete Leistung – Zurverfügungstellung des Studios –

könne jederzeit nachgeholt werden. Der Vertrag sei dahingehend

anzupassen, dass sich die Vertragslaufzeit um die behördlich

angeordnete Schließungszeit verlängere.

Die Berufung des Studios hatte keinen Erfolg. Nach dem Urteil ist es

verpflichtet, dem Kläger die gezahlten Beträge zu erstatten. Dem

Fitnessstudio sei die geschuldete Leistung aufgrund der Schließung

unmöglich geworden, sodass sein Anspruch auf Entrichtung der

Monatsbeträge für den Zeitraum der Schließung entfalle. Die

geschuldete Leistung könne nicht nachgeholt werden.

Darüber hinaus könne das beklagte Fitnessstudio auch nicht die

Anpassung des Vertrages in der Weise verlangen, dass der

Schließungszeitraum an das Ende der Vertragslaufzeit (kostenfrei)

angehängt werde. Dies sei insbesondere daraus zu schließen, dass der

Gesetzgeber für Miet- und Pachtverhältnisse in Artikel 240 § 7 des

Einführungsgesetzes zum Bürgerlichen Gesetzbuch (EGBGB)

ausdrücklich eine Anpassung der Verträge für die Zeit der

coronabedingten Schließung vorsieht. Für Freizeiteinrichtungen sei

eine solche Regelung dagegen nicht getroffen worden. Vielmehr sei in

Artikel 240 § 5 EGBGB lediglich eine so genannte Gutscheinlösung

vorgesehen.

Die Entscheidung ist noch nicht rechtskräftig. Die Revision ist

zugelassen.

Landgericht Osnabrück, Urteil vom 09.07.2021, 2 S 35/21, nicht

rechtskräftig

Gassigehen als Gefälligkeit: Hundehalter haftet

Der Halter eines Hundes haftet auch für Schäden, die eine Person

beim Ausführen des Tieres aus bloßer Gefälligkeit erleidet. Hierauf

weist das Landgericht (LG) Coburg hin. Im konkreten Fall kam jedoch

ein hälftiges Mitverschulden zum Tragen.

Die Klägerin führte seit vielen Tagen den Hund ihres Nachbarn

spazieren, ein sehr ruhiges und liebes Tier. Ihr machte dies Freude

und der im Schichtdienst arbeitende Nachbar wurde hierdurch

entlastet. Eines Abends sah der Hund in der Dämmerung eine Katze

und wollte ihr nachlaufen. Die Klägerin war davon so überrascht,

dass sie die Leine nicht rechtzeitig loslassen konnte, und stürzte mit

der Schulter auf eine Bordsteinkante. Sie verletzte sich dabei so

schwer, dass sie operiert werden musste und trotz Physiotherapie

nun dauerhaft in ihrer Erwerbsfähigkeit gemindert ist. Von ihrem

Nachbarn verlangte die Klägerin Schadenersatz, hauptsächlich

Schmerzensgeld und Haushaltsführungsschaden, weil sie nach der

Operation ihren Haushalt nicht wie gewohnt selbst führen konnte.

Das LG Coburg gab ihr teilweise Recht. Der beklagte Nachbar hafte

als Halter des Hundes für Schäden, die durch sein Tier verursacht

werden. Dass die Verletzungen der Klägerin durch ein Verhalten des

Hundes verursacht worden waren, sei unzweifelhaft gewesen. Mit

dem zum Sturz führenden unerwarteten Losrennen des Hundes auf

der Jagd nach einer Katze habe sich gerade die aus der

Unberechenbarkeit tierischen Verhaltens resultierende Gefahr

realisiert.

Die Klägerin habe durch das freiwillige Ausführen des Hundes auch

nicht etwa auf eine Haftung des Tierhalters verzichtet. Ein solches

Handeln auf eigene Gefahr komme zwar beispielsweise in Betracht,

wenn jemand die Ausbildung eines "scharfen" Hundes übernimmt.

Eine solche besondere Gefahrgeneigtheit des ansonsten sehr ruhigen

und lieben Hundes habe hier jedoch gerade nicht vorgelegen.
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Die Tierhalterhaftung des Nachbarn sei auch nicht deshalb

ausgeschlossen, weil die Klägerin dessen Hund aus bloßer Gefälligkeit

spazieren führte. Es sei zwar davon auszugehen, dass hierdurch keine

der Parteien eine rechtliche Verpflichtung eingehen wollten. Die

Klägerin habe den Hund spazieren geführt, weil es ihr Freude machte,

und der Beklagte sei bei seiner Schichtarbeit entlastet worden.

Allerdings würden deshalb Ansprüche im Rahmen der

Tierhalterhaftung nicht ausgeschlossen.

Schließlich lehnte das LG auch die Voraussetzungen der Regelung zur

Haftung eines Tieraufsehers ab, die zu einer für die Klägerin

nachteiligen Beweislastverteilung geführt hätten. Voraussetzung

dafür wäre, dass jemand durch Vertrag die Obhut über ein Tier

übernommen hat. Das hier vorliegende Gefälligkeitsverhältnis der

Parteien reiche dafür aber gerade nicht aus.

Allerdings habe die Klägerin beim Ausführen des Hundes nicht die

nötige Konzentration und Sorgfalt gezeigt, so das OLG weiter. Gerade

weil das Verhalten eines Tieres nie völlig vorhersehbar ist, habe die

Klägerin beim Spazierengehen in der Dämmerung damit rechnen

müssen, dass der Hund seinem Jagdtrieb folgend einfach losrennt. Sie

hätte dann entweder die Leine im sicheren Stand fester halten oder

rechtzeitig loslassen müssen, um einen Sturz zu vermeiden. Deshalb

sei ihr ein hälftiges Mitverschulden anzulasten. Der beklagte

Tierhalter müsse ihren Schaden daher nur zur Hälfte ersetzen.

Landgericht Coburg, Urteil vom 08.09.2020, 22 O 718/19,

rechtskräftig

Fluggast verbrennt sich an heißer Suppe: Airline muss

ihn nicht entschädigen

Passagiere müssen in ihrem eigenen Interesse während eines Flugs

gut aufpassen, dass sie nicht zu heiße Suppentassen zum Mund

führen. Das Landgericht (LG) Köln hat einem Fluggast eine

Entschädigung verwehrt, der sich während des Essens mit heißer

Suppe verbrüht hat.

Die Klägerin flog an Bord der beklagten Fluggesellschaft in der

Business Class von München nach New York. Auf dem Flug wurde

ein Abendessen angeboten, zu dem eine Suppe gereicht wurde. Die

Suppe, deren Temperatur zwischen den Parteien streitig ist, ergoss

sich infolge eines zwischen den Parteien streitigen Missgeschicks auf

dem oberen Brustbereich der Klägerin und verursachte dort

Verbrennungen zweiten Grades, weswegen sie nach der Landung

eine Klinik aufsuchen musste.

Das LG hat der Klägerin weder Schmerzensgeld noch Schadenersatz

zugesprochen. Ein verschuldensunabhängiger Anspruch aus den

Artikeln 21 und 17 des Montrealer Übereinkommens (MÜ) scheitere

an dem Mitverschulden der Klägerin, das mit 100 Prozent anzusetzen

sei, so das LG. Nach dem maßgeblichen Artikel 20 MÜ reiche ein so

genanntes Verschulden gegen sich selbst, also wenn ein

Geschädigter unter Verstoß gegen Treu und Glauben diejenigen

zumutbaren Maßnahmen unterlässt, die ein vernünftiger,

wirtschaftlich denkender Mensch nach Lage der Dinge ergreifen

würde, um Schaden von sich abzuwenden oder zu mindern.

Dabei ging das Gericht davon aus, dass die Klägerin die Suppe in

einer stark zurückgeneigten Position verzehren wollte. Anders seien

die Verbrennungen und deren Lokalisation auf dem Ausschnitt der

Klägerin nicht zu erklären. Hätte die Klägerin aufrecht gesessen und

wäre die Porzellanschale wirklich so brühend heiß gewesen, hätte sie

die Suppe wohl höchstens umgekippt. Es wäre ihr nicht gelungen, die

Schale bis zur Brust anzuheben. Jedenfalls hätte die Klägerin die

Verpflichtung gehabt, die Temperatur der Schale zuvor zu prüfen,

genau wie auch die Temperatur der Suppenflüssigkeit in der

Suppenschale.

Die Klägerin habe aber vorgetragen, dass sie die Schale in aufrechter

Position sitzend in einer Bewegung zum Mund geführt habe, das

heißt, sie habe die Temperatur der Schale vor dem Anheben gerade

nicht geprüft. Hätte sie die Schale vor dem Anfassen geprüft, hätte

sie sie erst gar nicht angehoben und die Verletzungen seien

vermieden worden. Die angeblich unzureichende und zögerliche

Nachsorge der Verletzungen an Bord habe nicht erkennbar zu einem

eigenen Schaden geführt.

Landgericht Köln, Entscheidung vom 25.05.2021, 21 O 299/20, nicht

rechtskräftig
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Umsatzsteuer-Binnenmarkt-Kontrollverfahren:

Newsletter informiert über Neuerungen

Ab sofort bietet das Umsatzsteuer-Binnenmarkt-Kontrollverfahren

die Möglichkeit, sich für den Newsletter anzumelden. Dies teilt das

Bundeszentralamt für Steuern (BZSt) mit.

Der Newsletter informiere über wichtige Neuerungen in Bezug auf die

Umsatzsteuer-Identifikationsnummer, die Zusammenfassende

Meldung und das Bestätigungsverfahren. Für vertiefende

Informationen würden Links und Verweise angeboten.

Die Anmeldung für den Newsletter ist auf den Seiten des BZSt

möglich

(https://www.bzst.de/DE/Service/Newsletter/newsletter_node.html).

Bundeszentralamt für Steuern, PM vom 30.06.2021

Internationale Messe: Kurzfristige Absage zu

Pandemie-Beginn nicht pflichtwidrig

In der Anfangszeit der Covid-19-Pandemie handelten Veranstalter

nicht pflichtwidrig, wenn sie Großveranstaltungen auch ohne

behördliche Anordnung absagten. Dies hat das Landgericht (LG) Köln

im Zusammenhang mit der Absage der Internationalen

Eisenwarenmesse im März 2020 entschieden.

Die Klägerin stellt Werkzeuge her und nahm in der Vergangenheit

regelmäßig an der von der Beklagten organisierten Messe teil. Es

handelt sich dabei um eine Veranstaltung, an der in der

Vergangenheit jeweils rund 50.000 Personen, überwiegend aus dem

Ausland, unter anderem auch aus China und Italien, teilgenommen

haben. Ende Januar regten sich Bedenken gegen die Durchführung der

Messe wegen der Covid-19-Pandemie, die anfänglich vor allem in

China grassierte. Im Februar wies die Beklagte darauf hin, dass die

Messe unter Beachtung entsprechender Hygienemaßnahmen

stattfinden werde. Nachdem die Klägerin sukzessive ihre

Standpräsenz eingeschränkt hatte, entschied die Beklagte am

25.02.2020, die Messe komplett abzusagen.

Die Beklagte erstattete der Klägerin bereits bezahlte 132.209,91 Euro

zurück. Die Klägerin verlangt die Zahlung weiterer Aufwendungen

von rund 205.000 Euro für die Messestände, die Hostessen sowie die

Hotel- und Restaurantreservierungen, die sie im Vertrauen darauf

gemacht hatte, dass die Messe stattfindet. Die Klägerin meint, die

Absage Ende Februar sei ohne Grund erfolgt, insbesondere habe

noch keine behördliche Anordnung vorgelegen. Die Beklagte ist der

Ansicht, sie sei in einer Abwägung aller Gesichtspunkte gezwungen

gewesen, die Veranstaltung abzusagen.

Das LG Köln hat die Klage abgewiesen. Die Absage der Messe sei

nicht schuldhaft pflichtwidrig gewesen. Mit Ausbruch der

Covid-19-Pandemie habe ein Fall höherer Gewalt vorgelegen, der vor

dem Jahr 2020 nicht vorhersehbar gewesen sei. Die Gefahrenlage

habe sich weltweit schnell zugespitzt. Die Beklagte habe daher

zutreffend den höherrangigen Interessen aller Messeteilnehmer

gegenüber den rein wirtschaftlichen Interessen teilnahmebereiter

Aussteller Rechnung getragen. Sie habe gerade auch eine

vertragliche Rücksichtnahme- und Schutzpflicht gemäß § 241 Absatz

2 Bürgerliches Gesetzbuch gegenüber allen anderen

Vertragspartnern getroffen. Diese beinhalte, dass keinem Aussteller

oder Besucher Schäden durch eine Coronainfektion oder eine

Quarantänepflicht von Mitarbeitern entstehen darf.

Die Beklagte habe weder Einfluss noch die Möglichkeit einer

Prognose des Verlaufs gehabt, genau so wenig wie sämtliche

Fachleute zu diesem Zeitpunkt. Am 25.02.2020, zum Zeitpunkt der

Absage der Messe, sei die Infektionslage äußerst kritisch gewesen.

Erste Infektionsfälle in Deutschland seien bekannt geworden, die

WHO habe die Corona-Krise als Notfall für die öffentliche

Gesundheit von internationalem Ausmaß eingestuft, die

europäischen Gesundheitsminister hätten die Krise ebenfalls als

bedenklich angesehen und der deutsche Bundesgesundheitsminister

habe erklärt, die Corona-Krise sei in Europa angekommen. Es seien

bereits große Messen, unter anderem in Barcelona und Frankfurt am

Main, abgesagt worden.

Die Beklagte habe das Risiko für Besucher und Aussteller zutreffend

als hoch eingeschätzt. Es seien zahlreiche Gäste aus vielen Ländern

erwartet worden, insbesondere aus China und Indien, in denen sich

das Corona-Virus stark ausgebreitet habe. Außerdem sei es für eine

Messe typisch, dass sich die Besucher von Stand zu Stand bewegen

und dort jeweils verweilen, was ein erhebliches Infektionsrisiko

berge.
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Schließlich habe die Beklagte auch die Interessen der Allgemeinheit

berücksichtigen müssen. Bei der Virulenz des Virus sei nicht absehbar

gewesen, wie sich Infektionsfälle auch außerhalb der Messe

ausgewirkt hätten. Bei etwa 50.000 Besuchern aus dem In- und

Ausland wäre die Rückverfolgung einer Infektionskette unmöglich

gewesen. Mund- und Nasenmasken seien zu dieser Zeit knapp

gewesen, Hygienekonzepte noch nicht entwickelt worden.

Eine Pflichtverletzung sei auch nicht darin zu sehen, dass erst am

25.02.2020 die Entscheidung zur Absage der IEM getroffen wurde und

die Beklagte bis dahin von der Durchführung ausging und

entsprechende Informationen auf ihrer Internetseite veröffentlichte.

Dies liege in der rasanten und extrem dynamischen Entwicklung der

Pandemie begründet.

Landgericht Köln, Entscheidung vom 29.04.2021, 85 O 23/20, nicht

rechtskräftig

Werbung für "Auto-Abo" muss Angaben zu

Kraftstoffverbrauch und CO2-Emissionen enthalten

Das Landgericht (LG) München I hat es einer Anbieterin von so

genannten Auto-Abos verboten, Werbematerial im Internet für neue

Modelle von Personenkraftwagen zu verbreiten, ohne dabei Angaben

über den Kraftstoffverbrauch und die CO2-Emissionen dieser

Fahrzeugmodelle zu machen.

Die Werbung ohne Angaben zur CO2-Emission verstößt gegen die

Energieverbrauchskennzeichnungsverordnung für

Personenkraftwagen (Pkw-EnVKV). Nach Überzeugung des LG hat das

beklagte Unternehmen den Bestimmungen des § 5 Pkw-EnVKV

zuwidergehandelt, weil es Werbematerial im Internet für neue

Modelle von Pkw verbreitet, ohne dabei rechtzeitig Angaben über den

Kraftstoffverbrauch zu machen. Erforderlich wäre, dass die

CO2-Emissionen automatisch in dem Augenblick erscheinen, in dem

erstmalig Angaben zur Motorisierung auf der Webseite des beklagten

Unternehmens angezeigt werden.

Die Beklagtenseite hatte argumentiert, dass die Pkw-EnVKV das

"Auto-Abo" nicht anspreche und dieses Angebot der Verordnung

deshalb nicht unterfalle, insbesondere handele es sich bei ihrem

Angebot nicht um eine Form des "Leasings".

Dieser Argumentation folgte das LG München I nicht. Die

Unterschiede zum klassischen (Finanzierungs-)Leasing bewirkten aus

rechtlichen oder wirtschaftlichen Gründen keine andere Bewertung

des "Auto-Abos" der Beklagten. Trotz der bestehenden Unterschiede

sei die Beklagte als Leasinggeberin und ihre Kunden als

Leasingnehmer im Sinne der Pkw-EnVKV einzustufen. Die

Unterschiede zum "Leasing" seien rechtlich betrachtet nicht

grundlegend. Auch wirtschaftlich blieben sich beide Modelle im

Wesentlichen gleich. Die Ausgestaltung und der Umfang der

gewährten Nutzungsrechte seien zwar im Detail unterschiedlich. Die

vertragliche Grundkonstellation sei jedoch dieselbe, so das LG

München I.

Sinn und Zweck der Verordnung sei es zudem, dass beim Erwerb

eines neuen Pkws auf den Verbrauch und die CO2-Emissionen

geachtet werden solle. Die Kunden der Beklagten träfen mit der

Entscheidung, welches Pkw-Modell sie abonnierten, gleichzeitig eine

wirtschaftliche Entscheidung darüber, welche Modelle die Beklagte

für ihren Fahrzeugpool erwerbe. Daher seien ihnen auch nach Sinn

und Zweck der Pkw-EnVKV Angaben über Verbrauch und

CO2-Emissionen zu machen. Die Einordnung des "Auto-Abos" als

"Leasing" im Sinne der Pkw-EnVKV stehe ferner mit der Systematik

und der Historie der Verordnung im Einklang, so die Richter.

Schließlich sprächen auch Gründe des Verbraucherschutzes für

dieses Ergebnis: Wenn Kunden des "Auto-Abos" neben der

monatlichen Abogebühr außer für das Waschen und Tanken des

Wagens keine weiteren Kosten tragen müssten, komme dem

Kraftstoffverbrauch (und den in aller Regel damit einhergehenden

CO2-Emissionen des Fahrzeugs) eine entscheidende Rolle zu. Die

Höhe des Kraftstoffverbrauchs des Fahrzeugs zeige dann die für

Verbraucher wichtigsten Folgekosten an.

Darüber hinaus habe Umwelt- und Klimaschutz bei der Entscheidung

für oder gegen ein Fahrzeugmodell für Durchschnittsverbraucher

eine immer größere Bedeutung. Das, was das "Auto-Abo"

unabhängig von seinem Namen und seiner aktuellen Popularität

ausmache, sei bereits von Anfang an von der Verordnung erfasst.

Landgericht München I, Urteil vom 27.05.2021, 17 HK O 11810/20,

nicht rechtskräftig
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